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internationalen Kooperation kritisch reflektierte, hielt die Stiftung den Zeit-
punkt für gekommen, deutlich höhere Anforderungen an die im Rahmen der
Projekte geplante Zusammenarbeit zu stellen. Erwartet wurde nun eine „sub-
stanzielle Beteiligung“ der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus
dem östlichen Europa, die ihren Ausdruck in der gemeinsamen Konzipierung
und Vorlage des Antrags finden sollte. Erforderlich war zudem, dass von den
infrage stehenden Forschungsvorhaben zugleich Impulse zur Stärkung der
wissenschaftlichen Kapazität im östlichen Europa ausgingen – zum Beispiel
durch die Qualifizierung und Förderung von Nachwuchswissenschaftlerin-
nen und Nachwuchswissenschaftlern.

Unter diesen geänderten Rahmenbedingungen wurden ab Ende 2004 vier
Antragsrunden durchgeführt, die letzte davon zum 1. August 2007. Nach
 Prüfung der zu diesem Stichtag eingereichten Projektvorschläge nahm die
Stiftung im Berichtsjahr letztlich noch einmal elf Vorhaben neu in die För -
derung, darüber hinaus wurden einem bereits laufenden Projekt zusätzliche
Mittel für die Abschlussphase bewilligt.

Seit Beginn der Förderinitiative im Jahr 2000 hat die VolkswagenStiftung
damit insgesamt rund 27 Millionen Euro zur Verfügung gestellt für Vorhaben,
die sich mit der Erforschung von Voraussetzungen und Grundlagen eines
erweiterten Europas beschäftigen. Die Mittel verteilen sich auf 153 Aktivitäten:
56 Tagungen und 97 Forschungsprojekte. Eingereicht und geprüft wurden in
diesem Zeitraum 436 Anträge, die ein breites Spektrum der Geistes- und Gesell -
schaftswissenschaften abdecken und das große Interesse dieser Disziplinen
an dem Förderangebot eindrucksvoll dokumentieren. 

Die meisten Anträge wurden aus den Bereichen der Geschichtswissenschaften
und der Politikwissenschaft vorgelegt. Deutlich erkennbar ist eine im Zeit -
verlauf immer stärkere Beteiligung von Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern aus dem östlichen Europa an den geförderten Vorhaben. Blieb ent-
sprechendes Engagement in den ersten Jahren vor allem den Tagungen und
Symposien vorbehalten, erstreckte es sich dann auch in zunehmendem Maße
auf die Beteiligung und gemeinsame Konzipierung von Forschungsprojekten.
Das schlägt sich auch in der Mittelverteilung nieder: Lag der Anteil der auf
ausländische Partner entfallenden Mittel in den ersten Jahren bei knapp 20
Prozent, stieg er in den letzten Jahren der Laufzeit der Initiative auf über 40
Prozent (2008: 45,5 %). Insgesamt flossen zwischen 2000 und 2008 auf diese
Weise über ein Drittel (35,3 %) der für Forschungsprojekte bereitgestellten
Mittel (9,2 Millionen Euro von 26,1 Millionen Euro) an Forscherinnen und
 Forscher aus dem östlichen Europa – unter ihnen viele jüngere Kollegen. 

Eine inhaltliche Bilanz der im Rahmen der Initiative unterstützten Forschungs-
vorhaben möchte die Stiftung gemeinsam mit Geförderten und weiteren
Interessierten bei einem Abschlusssymposium ziehen, das Ende 2009 oder
Anfang 2010 in Warschau stattfinden wird.
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Orte des Erinnerns. – Die Erforschung des

Gedenkens an die nationalsozialistischen

Gräueltaten in Museen und Denkmälern im

östlichen Europa ist Anliegen von Pro fessor

Dr. Martin Schulze Wessel vom Collegium

Carolinum in Mün chen. Das Bild zeigt einen

Gedenkstein in  der Gedenkstätte Paneriai in

Litauen. Hier wurden in den Jahren der deut-

schen Besat zung um die hunderttausend

Menschen ermordet – viele davon jüdischer

Abstammung. 

Das Katyn-Denkmal in Wroclaw (Breslau) in

Polen erinnert an die 1940 vom sowjetischen

Geheimdienst hingerichteten rund 22.000

polnischen Offiziere, Polizisten und Soldaten.

Der Ort Katyn wurde in Polen zum Synonym

für sowjetische Verbrechen am polnischen

Volk während des Zweiten Weltkriegs. Die

Präsenz dieser Erinnerung demonstriert

 dieses im Jahr 1999 eingeweihte Denkmal. 
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In den 47 Jahren ihrer Tätigkeit von 1962 bis zum Ende des Berichtsjahres
2008 hat die VolkswagenStiftung in 29.031 Bewilligungen knapp 3,6 Milliar-
den Euro für die Förderung von Forschung und Lehre zur Verfügung gestellt. 

Im Jahre 2008 wurden insgesamt 121,8 Mio. Euro für die Erfüllung des Stiftungs-
zwecks bewilligt; davon entfielen 57,6 Mio. Euro auf Allgemeine Fördermittel
(davon 56,4 Millionen Euro für 339 Projekte und 1,2 Millionen Euro für eine
Sammelbewilligung); 64,2 Mio. Euro wurden im Rahmen des Niedersächsischen
Vorab (vgl. hierzu Seite 71 ff.) bewilligt.

Für Sammelbewilligungen werden zunächst keine Bewilligungsempfänger
benannt; sie werden vielmehr erst später fallweise in Freigaben umgesetzt
und lassen sich dann einzelnen Vorhaben und somit den Statistiken zuordnen.
Dadurch ergeben sich die auf Seite 90 aufgeführten 339 positiven Entschei-
dungen über 56,4 Mio. Euro. 

Die folgenden Angaben zur Auslandsförderung der Stiftung umfassen neben
Bewilligungen an ausländische Einrichtungen und an deutsche Einrichtungen
im Ausland auch Maßnahmen zugunsten ausländischer Kooperationspartner
im Rahmen von Inlandsbewilligungen. Im Jahr 2008 wurden 9,0 Mio. Euro
für 117 Projekte bewilligt. Auf das europäische Ausland entfielen 6,1 Mio. Euro,
auf das außereuropäische 2,9 Mio. Euro. 40 Prozent der Bewilligungen der
Auslandsförderung wurden in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften
ausgesprochen, 60 Prozent entfielen auf die Bio-, Natur- und Ingenieurwissen-
schaften.

In Tafel 1 (Seite 88) ist die Allgemeine Förderung nach Bewilligungsbeträgen
und Anzahl der Bewilligungen dargestellt. Vom Umfang der bewilligten Mittel
her dominieren für 2008 die Förderinitiativen „Zukunftsfragen der Gesellschaft“
mit 6,0 Mio. Euro sowie die „Schlüsselthemen der Geisteswissenschaften“ und
„Wissen für morgen – Kooperative Forschungsvorhaben im sub-saharischen
Afrika“, beide mit jeweils 5,8 Mio. Euro. Es folgen die Initiativen „Evolutions-
biologie“ (5,2 Mio. Euro) und „Pro Geisteswissenschaften“ (4,5 Mio. Euro). Nach
Zahl der geförderten Vorhaben liegen die „Zukunftsfragen der Gesellschaft“
mit 45 Bewilligungen knapp vor den „Symposien und Sommerschulen“ mit
44 Bewilligungen. Gefolgt werden diese von der „Evolutionsbiologie“ mit 38
Bewilligungen und der Förderinitiative „Wissen für morgen – Kooperative
Forschungsvorhaben im sub-saharischen Afrika“ mit 34 Bewilligungen.

Bewilligungen

Auslandsförderung

Förderinitiativen
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Die Zahl der Bewilligungen entspricht zumeist der Zahl der Arbeitsgruppen.
In einigen Förderinitiativen, insbesondere in den Naturwissenschaften, wer-
den jedoch überwiegend Kooperationsvorhaben gefördert, in denen jeweils
mehrere Arbeitsgruppen – und damit Bewilligungen – verbunden sind.

Das Mittelvolumen (vgl. Tafel 2, S. 90) der im Jahr 2008 eingegangenen Anträ-
ge ist gegenüber dem Vorjahr von 188,1 Mio. Euro auf 162,9 Mio. Euro gesun-
ken, die Zahl der Anträge stieg dagegen von 725 im Jahr 2007 auf 775 (beides
ohne Niedersächsisches Vorab). Insgesamt wurden 846 Anträge über 192,0
Mio. Euro abschließend bearbeitet (2007: 851 Anträge über 213,4 Mio. Euro).
Der Antragsübertrag ins Jahr 2009 beläuft sich auf 344 Anträge mit 109,0
Mio. Euro. Bei einer Betrachtung der Zahl der Anträge ist allerdings zu berück-
sichtigen, dass mittlerweile in einer Reihe von Förderinitiativen zunächst nur
Projektskizzen entgegengenommen und nur die positiv bewerteten zur
Antragstellung zugelassen werden.

339 positive Entscheidungen wurden im Berichtsjahr getroffen. Bei einem Ver -
hältnis von 40,1 zu 59,9 Prozent stehen ihnen 507 negative Entscheidungen
gegenüber, die neben den Ablehnungen und sonstigen Erledigungen auch
Abgaben zur Entscheidung an andere Institutionen einschließen. Im Vorjahr
standen 319 positiven 532 negative Entscheidungen und sonstige Erledigun-
gen gegenüber: ein Verhältnis von 37,5 zu 62,5 Prozent. 2008 wurde über ein
Antragsvolumen von 192,0 Mio. Euro entschieden; davon wurden mit 56,4 Mio.
Euro 29,4 Prozent positive Entscheidungen getroffen. Im Vorjahr betrug diese
Quote mit 51,4 Mio. Euro bei 213,4 Mio. Euro Antragsvolumen 24,1 Prozent (vgl.
dazu Tafeln 6 und 7, S. 92 f.). Zuzüglich gab es in 2008 eine Sammelbewilligung
in Höhe von 1,2 Mio. Euro.

Die Tafeln 3 bis 5 zeigen die Aufgliederung der bewilligten Vorhaben im  
Jahr 2008 (56,4 Mio. Euro ohne Niedersächsisches Vorab) nach Wissenschafts-
bereichen, Empfängergruppen und Verwendungsarten. Daraus geht unter
anderem hervor, dass für 163 Vorhaben in den Geistes- und Gesellschaftswis-
senschaften 30,6 Mio. Euro, für 84 Vorhaben in den Biowissenschaften ein-
schließlich der Medizin 12,0 Mio. Euro und für 55 Vorhaben in den Naturwis-
senschaften und der Mathematik 8,5 Mio. Euro (bzw. 9,7 Mio. Euro zuzüglich
der in diesem Wissenschaftsbereich ausgesprochenen Sammelbewilligung
in Höhe von 1,2 Mio. Euro) bewilligt wurden. Auf sieben Vorhaben in den
Ingenieurwissenschaften entfielen 0,9 Mio. Euro. Hinzu kommen 30 Vor -
haben mit 4,4 Mio. Euro Bewilligungssumme für Fachgebietskombinationen.

Antragsentwicklung

Entscheidungen

Aufgliederungen



1a    Bewilligungen in den laufenden Förderinitiativen
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Struktur- und personenbezogene Förderung

Lichtenberg-Professuren (seit 2002) 5 2,4 32 34,7

Schumpeter-Fellowships (seit 2006) 0 0 7 3,8

Pro Geisteswissenschaften (seit 2005) 16 4,5 43 12,2

Harvard-Fellowships (seit 2007) 2 0,2 2 0,2

Hochschule der Zukunft (seit 2004) 0 0 19 5,9

Symposien und Sommerschulen (seit 1966) 44 1,1 1840 26,1

Auslandsorientierte Initiativen

Wissen für morgen – Kooperative Forschungsvorhaben 34 5,8 120 15,6
im sub-saharischen Afrika (seit 2003) 

Mittelasien/Kaukasus im Fokus 22 2,4 172 21,7
der Wissenschaft (seit 1999)

Dokumentation bedrohter Sprachen (seit 1999) 11 3,3 96 19,8

Thematische Impulse

Funktionale makroskopische Systeme (seit 2007) 15 4,0 15 4,0 

Neue konzeptionelle Ansätze zur Modellierung und 27 4,3 75 12,3
Simulation komplexer Systeme (seit 2003)

Evolutionsbiologie (seit 2005) 38 5,2 64 8,7 

Gesellschaftliche und kulturelle Herausforderungen

Zukunftsfragen der Gesellschaft (seit 2002) 45 6,0 152 18,7

Schlüsselthemen der Geisteswissenschaften (seit 1998) 10 5,8 47 21,9

Deutsch plus (seit 2007) 14 0,8 15 1,0

Offen – für Außergewöhnliches

Außergewöhnliches (seit 2002) 10 3,3 69 16,6

Wissenschaft – Öffentlichkeit – Gesellschaft (seit 2007) 13 2,3 14 2,4

European Platform (seit 2006) 1 0,05 11 0,9

gesamt

Mio. EUR

2008
Mio. EUR

gesamt

Anzahl

2008
Anzahl
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1b    Bewilligungen in – unter anderem auch im Berichtsjahr – beendeten Förderinitiativen

Innovative Methoden zur Herstellung 1 0,1 49 11,8
funktionaler Oberflächen (2004 bis Januar 2009)

Einheit in der Vielfalt? – Grundlagen und Voraussetzungen 13 3,9 181 27,4
eines erweiterten Europas (2000 bis März 2008)

gesamt

Mio. EUR

2008
Mio. EUR

gesamt

Anzahl

2008
Anzahl
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3 Förderung nach Wissenschaftsbereichen (ohne Niedersächsisches Vorab)

Bewilligungssummen in Mio. EUR:*

30,6

4,4

12,0

9,7

0,9

Geistes- und Gesellschafts wissenschaften
Fachgebietskombinationen  FK
Biowissenschaften einschl. Medizin  B

Ingenieurwissenschaften  I
Naturwissenschaften und  Mathematik  NM

Anzahl der bewilligten Vorhaben*:

163

30

84

55

7
I

NM

B

FK
I

NM

B

FK

* inkl. Sammelbewilligungssumme * Anzahl der bewilligten Vorhaben entspricht Anzahl der positiven Entscheidungen.

2    Antragsentwicklung 2008 (ohne Niedersächsisches Vorab)

+

–

=

775 neu eingegangene Anträge über 162,9 Mio. EUR

415 Anträge, Vortrag am Jahresbeginn, über 138,1 Mio. EUR

344 Anträge, Überträge ins Jahr 2009, über 109,0 Mio. EUR

339 positive Entscheidungen über 56,4 Mio. EUR*

Kürzungen um 7,6 Mio. EUR

507 negative Entscheidungen über 128,0 Mio. EUR846 entschiedene Anträge über 192,0 Mio. EUR

* Zusätzlich wurde in 2008 eine Sammelbewilligung in Höhe von 1,2 Mio. Euro ausgesprochen.
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4 Förderung nach Empfängergruppen (ohne Niedersächsisches Vorab)

Bewilligungssummen in Mio. EUR*:

Wissenschaftliche Hochschulen
Andere wissenschaftliche
Einrichtungen
Ausländische wissenschaftliche
Einrichtungen

Anzahl der bewilligten Vorhaben*:

42,3

11,6

3,7

234

81

24

5 Förderung nach Verwendungsarten (ohne Niedersächsisches Vorab)

Bewilligungssummen in Mio. EUR*:

Sonstige laufende Sachkosten
Reisekosten

Geräte
Sonstige einmalige Beschaffungen

34,0

2,8

8,2

9,1

2,4

0,1

0,7

Einmalige Sachkosten: 2,5

Laufende Sachkosten: 17,3

Wissenschaftliches Personal
Nichtwissenschaftliches Personal
Stipendien

Personalkosten: 37,5

* Anzahl der bewilligten Vorhaben entspricht Anzahl der positiven Entscheidungen.

* inkl. Sammelbewilligungssumme

* inkl. Sammelbewilligungssumme
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6 Entscheidungen und Bewilligungen 1999 bis 2008 (ohne Niedersächsisches Vorab)

Anzahl der Bewilligungen und Anträge:

Bewilligungs- und Antragssummen in Mio. EUR:

2008

07

06

05

04

03

02

01

99

2008*

*

*

*

07

06

05

04

03

02

01

99

498 1273

328

321

319

442

465

402

377

1026

920

902

992

884

841

851

339 846

00

276 872

59,8 263,5

60,7 207,0

61,9 195,3

60,3 211,2

51,7 258,1

49,2 214,2

50,7 214,6

51,4 213,4

57,6 192,0

00

53,4 213,0

Anträge
Bewilligungen

* Bewilligungssumme inklusive Sammelbewilligung
(2008 über 1,2 Mio. EUR)
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7 Bewilligungsquoten 1999 bis 2008 (ohne Niedersächsisches Vorab)

Bewilligte Anträge in %:

Bewilligte Summen in %:

2008

07

06

05

04

03

02

01

99

2008

07

06

05

04

03

02

01

99

39,1

43,0

50,5

44,6

38,0

37,1

38,2

37,5

40,1

00

31,7

22,7

29,3

31,7

28,6

20,0

23,0

23,6

24,1

29,4

00

25,1
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8 Antrags- und Bewilligungssummen seit 1962 in Mio. EUR

1962 140 27,0 27 – 9,9 36,9
1963 69,6 27,8 27,8 – 7,9 35,7
1964 173,1 98,5 98,5 – 9,6 108,1
1965 122,8 70,2 70,2 – 13,7 83,9
1966 104,8 36,3 36,3 – 11,6 47,9
1967 124,1 40,1 40,1 – 15,2 55,3
1968 167,6 95,2 95,2 – 13,0 108,2
1969 163,4 79,1 39,3 39,8 12,4 91,5
1970 181,5 54,6 29,7 24,9 35,7 90,3
1971 80,3 30,9 20,4 10,5 13,2 44,1
1972 40,4 22,8 22,7 0,1 7,6 30,4
1973 60,1 21,2 16,6 4,6 3,0 24,2
1974 73,7 21,6 17,5 4,1 3,2 24,8
1975 75,3 29,5 19,9 9,6 2,3 31,8
1976 121,8 37,2 30,2 7,0 6,8 44,0
1977 117,5 46,5 38,6 7,9 6,2 52,7
1978 93,5 48,6 44,1 4,5 8,2 56,8
1979 122,5 44,8 43,2 1,6 14,0 58,8
1980 103,4 40,4 39,7 0,7 17,5 57,9
1981 156,3 48,6 45,2 3,4 13,6 62,2
1982 118,7 44,7 39,6 5,1 13,6 58,3
1983 78,0 40,7 39,8 0,9 20,1 60,8
1984 117,1 50,8 46,5 4,3 8,4 59,2
1985 105,8 53,9 52,0 1,9 16,1 70,0
1986 114,3 51,0 49,9 1,1 29,1 80,1
1987 154,7 56,2 54,6 1,6 29,6 85,8
1988 88,2 46,3 44,5 1,8 30,3 76,6
1989 116,3 62,7 46,9 15,8 38,7 101,4
1990 174,4 57,0 46,5 10,5 46,8 103,8
1991 100,7 47,8 42,0 5,8 33,6 81,4
1992 110,8 42,6 40,0 2,6 38,6 81,2
1993 133,1 56,9 50,1 6,8 23,7 80,6
1994 153,7 56,2 55,4 0,8 28,0 84,2
1995 170,2 67,4 58,4 9,0 15,5 82,9
1996 213,8 67,1 66,0 1,1 25,3 92,4
1997 454,6 61,5 61,5 – 29,1 90,6

Bewilligungen
insgesamt

Sammel-
bewilligungen

Bewilligungen
Nds. Vorab

Einzel-
bewilligungen

Bewilligungen
Allg. Fördermittel

Anträge
Allg. Fördermittel

Jahr
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1998 224,2 60,7 60,3 0,4 32,5 93,2
1999 238,9 59,9 59,6 0,3 38,2 98,1
2000 213,6 60,7 60,2 0,5 37,7 98,4
2001 257,5 61,9 61,4 0,5 53,1 115,0
2002 240,1 60,3 60,3 – 54,5 114,8
2003 229,7 51,7 51,7 – 47,5 99,2
2004 245,6 49,2 49,2 – 42,0 91,2
2005 222,7 50,7 50,7 – 41,1 91,8
2006 205,2 53,4 53,4 – 58,5 111,9
2007 188,1 51,4 51,4 – 64,1 115,5
2008 162,9 57,6 56,4 1,2 64,2 121,8

bis 2008 7.124,5 2.401,2 2.210,5 190,7 1.184,5 3.585,7

Bewilligungen
insgesamt

Sammel-
bewilligungen

Bewilligungen
Nds. Vorab

Einzel-
bewilligungen

Bewilligungen
Allg. Fördermittel

Anträge
Allg. Fördermittel

Jahr
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Managementprozesse

Der Bericht über die Managementprozesse ergänzt
den Einblick in die Organisations- und Kontroll-
strukturen der Stiftung und beschreibt deren
Handlungen, die der Sicherung von Qualität und
Unabhängigkeit der VolkswagenStiftung dienen.

Governance

In Fortschreibung und Weiterentwicklung der
„Grundsätze guter Stiftungspraxis“ des Bundesver-
bandes deutscher Stiftungen und der „Principles 
of Good Practice“ des European Foundation Centre
hat die VolkswagenStiftung gemeinsam mit wei-
teren großen deutschen Stiftungen „20 Prinzipien
guter Stiftungspraxis“ erarbeitet. Ziel der Prinzipien
ist es, verbindliche Qualitätsniveaus für Governance
im engeren Sinne, die Zweckverwirklichung sowie
das Finanz- und Rechnungswesen festzu schreiben.

Bereits 2007 hat sich die Stiftung freiwillig ver-
pflichtet, den Bestimmungen zu entsprechen und
über eventuell auftretende Abweichungen und
deren Gründe zu berichten. Für das Berichtsjahr
wird bestätigt, allen Vorgaben uneingeschränkt
entsprochen zu haben.

Entscheidungs- und
Kontrollstrukturen

Oberstes Organ der Stiftung ist das Kuratorium, das
in seinen drei Sitzungen pro Jahr alle Entscheidun-
gen fällt, soweit sie nicht vom Generalsekretär im
Rahmen seiner Vollmacht getroffen werden. Ver-
mögensbeirat und Geschäftsleitung der Stiftung
stehen dem Generalsekretär beratend und unter-

stützend zur Seite. In ihrem Förderhandeln wird
die Geschäftsstelle ebenfalls durch zahlreiche
Expertengespräche, Gutachten und Stellungnah-
men in der Entscheidungsvorbereitung beratend
unterstützt. 

Ergänzend zur regelmäßigen Prüfung und Kon-
trolle durch Externe (zum Beispiel Finanzverwal-
tung, Sozialversicherungsträger, Stiftungsaufsicht,
vom Kuratorium gem. § 10 der Satzung bestellter
Wirtschaftsprüfer) hat die Stiftung auch interne
Kontrollstrukturen errichtet:

Kuratorium
Als oberstes Aufsichtsorgan wacht das Kuratorium
über die Arbeit des Generalsekretärs und der Ge -
schäftsstelle. Es lässt sich jährlich über die vorge-
nommenen Evaluationen und Revisionen berichten
und beschließt das Arbeitsprogramm für die an -
stehenden Evaluationen. Außerdem gibt es einen
Mindestkatalog an Revisionstätigkeit für das Folge-
jahr vor. Die Kontrollen werden je nach Prüfgebiet
von der Internen Revision oder Externen durchge-
führt.

Evaluation
Mit der systematischen Bewertung ganzer Förder-
initiativen hat die Stiftung in der deutschen und
europäischen Stiftungslandschaft neue Akzente
gesetzt. Seit dem Jahr 2005 konnten insgesamt
sechs Initiativen in fünf Evaluationen abgeschlos-
sen werden. Im Jahr 2008 wurden dem Kuratorium
die Abschlussberichte der Bewertungen zu den
Förderinitiativen „Physik, Chemie und Biologie  
mit Einzelmolekülen“ sowie „Innovative Metho-
den zur Herstellung funktionaler Oberflächen“
vorgelegt und mit den jeweiligen Vorsitzenden
der Expertengruppe ausführlich erörtert. 
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Hier ist das  Kura torium der VolkswagenStiftung zu Gast in der

Gläsernen Manufaktur in Dresden. Die Mit glie der des Entschei-

dungsgremiums tag ten diesmal nicht wie gewohnt am Sitz der

Stif tung in Hannovers Kastanienallee, son dern im futuristischen

Ambiente in der Sachsen metro pole.
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Interne Revision
Die Interne Revision ist seit 2005 ein wesentlicher
Teil des Steuerungs- und Überwachungssystems
der Stiftung. Ihr kommt die Aufgabe zu, Vorgänge
und Strukturen hinsichtlich ihrer Ordnungsmäßig-
keit (einschließlich Prüfung auf dolose Handlun-
gen), ihrer Zweckmäßigkeit, Angemessenheit und
Effizienz, aber auch hinsichtlich der Funktionsfähig-
keit des Kontrollsystems der Stiftung zu prüfen.
Die Interne Revision erfüllt damit drei sogenannte
Primärfunktionen (Informations-, Präventiv- und
Vertrauensfunktion); sie berichtet unmittelbar
dem Generalsekretär.

Verwendungsprüfung
Die Mitarbeiter der Verwendungsprüfung kontrol-
lieren die bestimmungs gemäße Verwendung der
 Stiftungsmittel sowie die Einhaltung sonstiger
 Bewilligungsbedingungen durch die Bewilligungs-
empfänger. Grundlage der Tätigkeit ist die Verpflich-
tung der Bewilligungsempfänger, die Verwendung
der Mittel dem Kuratorium nachzuweisen (§ 9 der
Satzung). Die Verwendungsprüfung erfolgt unab-
hängig von der Förderung.

Interne Kontrolle 
Neben dem „Grundsatz der Vier-Augen“ als 
einem zentralen Kontrollmechanismus wurde für
den be deutsamen Bereich der Vermögensanlage
zusätzlich ein internes Kontrollsystem implemen-
tiert, das von der Vermögensverwaltung strikt
getrennt arbeitet.

Risikocontrolling 
Ebenfalls in einem von der Vermögensverwaltung
streng separierten Bereich werden die stiftungsre-
levanten Finanzrisiken (im Wesentlichen Adress -
risiken und Marktpreisrisiken) regelmäßig gemes-

sen und die Einhaltung der Anlagegrundsätze
überwacht. Grundlegendes Bestreben ist es, früh-
zeitig Hinweise zu geben auf die Erreichung der
finanziellen Ziele: die Sicherung des Fördervolu-
mens und der realen Kapitalerhaltung sowie die
Deckung der Verwaltungskosten. Der General -
sekretär erhält hierüber einen täglichen Bericht.

Anlagestrategie und
Vermögensbeirat

Mit ihrer Errichtung erhielt die VolkswagenStiftung
ein umfangreiches eigenes Vermögen, das sie
selbst bewirtschaftet, um aus den Erträgen ihren
Satzungszweck „Förderung von Wissenschaft und
Technik in Forschung und Lehre“ zu erfüllen. Da
die Stiftung auf Dauer errichtet wurde, ist die
Anlagestrategie entsprechend langfristig orien-
tiert. Sie basiert auf den Erkenntnissen der moder-
nen Portfoliotheorie des Nobel-Preisträgers Harry
Markowitz. Demnach ist der dauerhaft positive
Erfolg einer Vermögensbewirtschaftung umso
gesicherter, je breiter die mit der Anlage einge-
gangenen Risiken – und damit auch Chancen –
gestreut werden. Entsprechend erfolgt die Anlage
des Stiftungskapitals in Verzinslichen Wertpapie-
ren, Aktien, Immobilien und Alternative Invest-
ments. Innerhalb dieser vier Investmentsäulen
wird über Korrelationsanalysen regelmäßig über-
prüft, ob die Anlagen zueinander eine diversifizie-
rende Wirkung entfalten können.  

Die Stiftung verfolgt einen Core-Satellite-Ansatz:
Während der größte Teil des Vermögens in der
„Eurozone“ investiert ist, führen die weltweit auf-
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gebauten „Anlage-Satelliten“ zu der beschriebenen
optimalen Risiko-Diversifizierung des Gesamtver-
mögens. Diese Anlagestrategie hat sich über viele
Jahre bewährt. Damit konnte das Ziel, die Höhe der
Fördermittel zu verstetigen, auch in schwierigen
Jahren stets erreicht werden. Zudem ist es gelun-
gen, seit Stiftungsgründung einen beständigen
Zuwachs des Stiftungsvermögens zu erwirtschaf-
ten: Zum Zeitpunkt ihrer Errichtung verfügte die
Stiftung über ein Kapital von gut 500 Millionen
Euro zuzüglich der Gewinnansprüche der von der
Bundesrepublik Deutschland und dem Land Nie-
dersachsen gehaltenen Aktien an der Volkswagen
AG; heute beträgt der Kapitalwert etwa 2,1 Milliar-
den Euro.

Bereits Ende der 1980er Jahre wurde auf Beschluss
des Kuratoriums ein Vermögensbeirat gebildet.  
Er besteht aus fünf hochkarätigen Experten des
Finanz- und Wirtschaftslebens. Der Beirat hat die
Aufgabe, über die Anlagestrategie und die erziel-
ten Ergebnisse der Vermögensverwaltung zu
befinden und den Generalsekretär zu beraten. 

Effizienz und Transparenz

Professionelles Management großer Stiftungen
bedarf der Verpflichtung exzellenter Kuratoren
und kompetenter, engagierter Mitarbeiter. Rein
ehrenamtlich ist dies nicht möglich. Die Stiftung
hat deshalb bestimmt, allen Kuratoren neben der
Erstattung von Reisekosten eine anerkennende
Aufwandspauschale zu zahlen. Die Mitarbeiter
werden nach einem „Haustarifmodell“, das paral-
lel zum Beurteilungs- und Zielvereinbarungssys-
tem eingeführt wurde, vergütet. Die Summe der
Aufwendungen für Kuratoren beläuft sich im
Berichtsjahr auf 155.000 Euro (inkl. USt); die Brutto-
lohnsumme aller Mitarbeiter beträgt 4,75 Millionen
Euro, davon rund 819.000 Euro für die Geschäfts-
leitung. Eine stiftungsspezifische Travel-Policy
regelt die Erstattung von Reisekosten. Die Ver -
waltungskostenquote beträgt im Berichtsjahr 6,2
 Prozent bezogen auf die erwirtschafteten Erträge
beziehungsweise 8,4 Prozent bezogen auf das
 Fördervolumen.

Spenden, Zustiftungen und
weitere Mittelzuflüsse

Die VolkswagenStiftung ist für Zustiftungen 
und Spenden offen, bewirbt dies jedoch nicht. Im
Berichtsjahr erhielt die Stiftung entsprechende
Mittelzuflüsse in Höhe von 4500 Euro; aus Koope-
rationen im Rahmen von Fördervorhaben wurden
keine Zuflüsse vereinnahmt.

Personal und
Personalentwicklung

Um auch weiterhin als Partner der Wissenschaft
Impulse setzen zu können, müssen neue Mitar -
beiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle
mit größtmöglicher Sorgfalt ausgewählt und die
Qualifikation des vorhandenen Personals durch
systematische, dem jeweiligen Arbeitsplatz und
Aufgabenbereich angemessene Fort- und Wei -
terbildung auf hohem Niveau gehalten werden.
Bedarfsgerechte Fort- und Weiterbildungen sowie
Personalaustausch und Projektteams zählen zu
den individuell ausgestaltbaren Maßnahmen des
integrierten Personalentwicklungskonzepts. Flan-
kiert wird dies durch gute Rahmenbedingungen
für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
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Wirtschaftsbericht 2008

Überblick

Im Geschäftsjahr 2008 beliefen sich die Erträge
aus Vermögensbewirtschaftung auf 164,4 Mio.
EUR (186,7 Mio. EUR)*. Es wurden Bewilligungen  
in Höhe von 121,8 Mio. EUR (115,5 Mio. EUR) ausge-
sprochen und Fördermittel in Höhe von 89,5 Mio.
EUR (78,7 Mio. EUR) ausgezahlt. Zur Werterhaltung
des Stiftungsvermögens wurden dem Sonstigen
Stiftungskapital Rücklagen nach § 58 Nr. 7 a AO
sowie aus Umschichtungsgewinnen in Höhe von
32,3 Mio. EUR (75,7 Mio. EUR) zugeführt. 

Ertragsrechnung

Erträge aus Vermögensbewirtschaftung
Die Ertragsrechnung ist auf Seite 114 wiedergege-
ben. Die Erträge aus Vermögensbewirtschaftung
betrugen insgesamt 164,4 Mio. EUR (186,7 Mio. EUR).
Wesentliche Abweichungen resultieren aus den
im Vergleich zum Vorjahr um 43,2 Mio. EUR nie -
drigeren Sonstigen Erträgen sowie aus um 2,5 Mio.
EUR geringeren sonstigen Zinsen und ähnlichen
Erträgen. Gegenläufig wirken sich insbesondere
um 16,6 Mio. EUR höhere Erträge aus VW-Gewinn -
ansprüchen gegenüber dem Land Niedersachsen
(vgl. unten „VW-Gewinnansprüche“) sowie um 
6,5 Mio. EUR höhere Erträge aus Wertpapieren des
Anlagevermögens aus. Die Sonstigen Erträge ent-
halten hauptsächlich Veräußerungsgewinne aus
Wertpapierumschichtungen in Höhe von 8,6 Mio.
EUR (46,9 Mio. EUR) sowie Erträge aus Zuschrei-
bungen auf Aktien des Anlagevermögens in Höhe
von 0,0 Mio. EUR (4,6 Mio. EUR). 

VW-Gewinnansprüche
Die Stiftung ist bei ihrer Errichtung mit der Über-
tragung des Veräußerungserlöses von 60 Prozent
des Grundkapitals der seinerzeit neu gegründeten
Volkswagen AG sowie mit dem Anspruch auf den
Gegenwert der jährlichen Gewinne aus den der
Bundesrepublik Deutschland und dem Land Nieder-
sachsen verbleibenden je 20 Prozent des damals
vorhandenen Grundkapitals der Volkswagen AG
ausgestattet worden (§ 4 Abs. 1 Buchst. a) und b) der
Satzung). Die Satzung sieht für den Fall der Veräu-
ßerung des Anteilsbesitzes vor, dass die Bundesre-
publik Deutschland und das Land Niedersachsen
ihre Verpflichtung zur Abführung der jährlichen
Dividende durch Abführung des Veräußerungs -
erlöses an die Stiftung abgelten.

Die Stiftung hat ihren satzungsgemäßen Gewinn-
anspruch gegen das Land Niedersachsen in Höhe
des fiktiven Barwertes von 76,7 Mio. EUR in das
Stiftungskapital eingestellt und ihn als Sonder-
posten vor dem Anlagevermögen bilanziert. Basis
für die Bewertung sind die Gewinnansprüche der
Stiftung zum Zeitpunkt ihrer Errichtung aus nomi -
nal 61,4 Mio. EUR Aktien der Volkswagen AG. Diese
Ansprüche wurden unter der hilfsweisen Annahme
bewertet, dass eine nachhaltig erzielbare Dividende
von 10 Prozent p.a. bei einem Kapitalisierungszins-
satz von 8 Prozent erreicht werden kann.

Derzeit bezieht sich der Anspruch der Stiftung im
Anschluss an die Kapitalerhöhung der Volkswagen
AG im Jahre 1998 auf 30.234.600 Stück VW-Aktien
(Nominalwert 77,3 Mio. EUR). Bei einer Dividende
von 1,80 EUR pro Aktie (1,25 EUR pro Aktie) betru-
gen die im Berichtsjahr gezahlten Dividendenge-
genwerte demgemäß 54,4 Mio. EUR (37,8 Mio. EUR). 
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* Zahlen in Klammern beziehen sich auf das Vorjahr.
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Die Bundesrepublik Deutschland hat im Jahr 1986
ihr zustehende Bezugsrechte und 1988 ihren Anteil
an der Volkswagen AG veräußert. Die Abführung
der Erlöse von 374,9 Mio. EUR aus dem Verkauf von
dem Gewinnanspruch der Stiftung unterliegenden
Aktien und von 38,2 Mio. EUR aus dem Verkauf ent-
sprechender Bezugsrechte, insgesamt 413,1 Mio. EUR,
erfolgte gemäß Verträgen vom 13. November 1989
und vom 21. November/2. Dezember 1997 in den
Jahren 2000 bis 2007.

Aufwendungen aus Vermögensbewirtschaftung
Die Aufwendungen aus Vermögensbewirtschaf-
tung beliefen sich auf 58,9 Mio. EUR (11,3 Mio. EUR).
Hierbei handelte es sich um Aufwendungen, die
unmittelbar bei der Erwirtschaftung der Erträge
entstanden und nicht zu den Aufwendungen aus
der Stiftungsverwaltung im Sinne des § 4 Abs. 4
der Satzung gehörten. Die Erhöhung gegenüber
dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus um
46,1 Mio. EUR höheren Abschreibungen auf Wert-
papiere des Anlagevermögens und des Umlauf-
vermögens. Der deutliche Anstieg der Abschrei-
bungen betrifft hauptsächlich den Aktienbestand
und ist auf die Finanzmarktkrise zurückzuführen.

Überschuss
Der Überschuss aus Vermögensbewirtschaftung
(Erträge abzüglich Aufwendungen) betrug 105,5
Mio. EUR (175,4 Mio. EUR). 

Zuschüsse für Förderzwecke
Im Rahmen eines Kooperationsprogramms wur-
den von europäischen Stiftungen Zuschüsse für
Förderzwecke in Höhe von 0,5 Mio. EUR (0,0 Mio.
EUR) vereinnahmt.

Aufwendungen aus Verwaltung
Die Aufwendungen aus Verwaltung gemäß § 4
Abs. 4 der Stiftungssatzung betreffen die Aktivitä-
ten des Kuratoriums und der Geschäftsstelle. Die
entsprechenden Aufwendungen beliefen sich auf
10,2 Mio. EUR (10,0 Mio. EUR). Die Erhöhung ist vor
allem auf im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 Mio.
EUR höhere Personalaufwendungen sowie um
jeweils 0,1 Mio. EUR höhere Aufwendungen für
Informations- und Kommunikationssysteme 
und für Versicherungen zurückzuführen.

Jahresertrag
Aus dem Jahresertrag von 95,8 Mio. EUR (165,4 Mio.
EUR) wurden 32,3 Mio. EUR (75,7 Mio. EUR) dem
Sonstigen Stiftungskapital zur Werterhaltung des
Stiftungsvermögens und 63,5 Mio. EUR (89,7 Mio.
EUR) den für Bewilligungen verfügbaren Mitteln
zugeführt.



Fördermittel (Mittelverwendung)

Zugang
Der Zugang aus dem Jahresertrag von 63,5 Mio. EUR
(89,7 Mio. EUR) wurde durch rückgängig gemachte
Bewilligungen in Höhe von 10,6 Mio. EUR (23,1 Mio.
EUR) verstärkt, sodass sich der Zugang bei den für
Bewilligungen verfügbaren Mitteln auf insgesamt
74,1 Mio. EUR (112,8 Mio. EUR) belief. Von den rück-
gängig gemachten Bewilligungen entfielen 3,2 Mio.
EUR (12,7 Mio. EUR) auf Erstattungen des Bundes
gemäß § 12 Hochschulbauförderungsgesetz (alt) für
Vorhaben, die im Rahmen des Niedersächsischen
Vorab von der Stiftung gefördert wurden. Die übri -
gen Mittel entfielen auf Vorhaben, bei denen die
Bewilligungsgrundlagen nachträglich ganz oder
zum Teil entfallen waren, sowie auf Restmittel aus
Projektabrechnungen.

Vergabe
Aus dem Zugang aus dem Jahresertrag in Höhe
von 63,5 Mio. EUR (89,7 Mio. EUR) entfallen auf
 Allgemeine Fördermittel gemäß § 8 Abs. 1 der
 Satzung 10,7 Mio. EUR (47,2 Mio. EUR) und auf das
Niedersächsische Vorab gemäß § 8 Abs. 2 der Sat-
zung 52,8 Mio. EUR (42,5 Mio. EUR).

Bilanz

Die Bilanz zum 31. Dezember 2008 ist auf den
 Seiten 111 ff. wiedergegeben. Die Bilanzsumme
beträgt 2.584,1 Mio. EUR; damit hat sie sich gegen-
über dem Vorjahresstichtag (2.577,8 Mio. EUR) um
6,3 Mio. EUR beziehungsweise 0,2 Prozent erhöht.

Aktiva
Die Aktivseite ist in Gegenüberstellung zu den Vor -
jahreswerten auf der nächsten Seite dargestellt:

• Zu den Ansprüchen gegen das Land Nieder -
sachsen vgl. oben „VW-Gewinnansprüche“,
 Seite 104 f.

• Der Anstieg der Finanzanlagen um 104,4 Mio.
EUR ist zurückzuführen auf die Erhöhung bei
den Wertpapieren des Anlagevermögens von
76,9 Mio. EUR und bei den Sonstigen langfris -
tigen Forderungen von 29,3 Mio. EUR sowie die
Verminderung bei den Beteiligungsbuchwerten
von 1,8 Mio. EUR.

• Der Rückgang der Forderungen und Sonstigen
Vermögensgegenständen (einschließlich Rech-
nungsabgrenzungsposten) um 85,7 Mio. EUR ist
im Wesentlichen auf geringere Forderungen aus
dem Verleih von Wertpapieren des Umlaufver-
mögens zurückzuführen.

• Die Verminderung des nach dem strengen Nie-
derstwertprinzip bewerteten Bestands an Wert-
papieren des Umlaufvermögens um 7,8 Mio. EUR
resultiert aus dem Rückgang des Bestands an
festverzinslichen Wertpapieren.

Passiva
Die Passivseite der Bilanz weist im Vergleich zum
Vorjahr Veränderungen auf, die auf der nächsten
Seite dargestellt sind:

• Das Stiftungskapital gemäß § 4 der Satzung
beläuft sich unverändert auf 1.085,1 Mio. EUR.
Das Sonstige Stiftungskapital ist um 32,3 Mio.
EUR auf 1.289,2 Mio. EUR angewachsen (1.256,9
Mio. EUR); die Zuführung dient der Werterhal-
tung des Stiftungsvermögens. 

• Der Anstieg der Rückstellungen um 0,1 Mio. EUR
resultiert aus einer Erhöhung der Rückstellungen
für Altersversorgung um 0,2 Mio. EUR, die durch
die Verminderung der Rückstellungen für sons-
tige Zwecke um 0,1 Mio. EUR teilweise kompen-
siert wird.

• Zu den Förderverpflichtungen vgl. unten  
„Für Bewilligungen verfügbare Mittel“ und
 „Verpflichtungen aus Bewilligungen“.
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Aktiva

Ansprüche gemäß § 4 Abs. 1b der Satzung 76,7 76,7 0,0
gegen das Land Niedersachsen

Immaterielle Vermögensgegenstände 0,4 0,1 +0,3

Sachanlagen 3,3 3,2 +0,1

Finanzanlagen 1.748,2 1.643,8 +104,4

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 87,9 173,6 -85,7
sowie Rechnungsabgrenzungsposten

Wertpapiere des Umlaufvermögens 526,6 534,4 -7,8

Flüssige Mittel 141,0 146,0 -5,0

Summe 2.584,1 2.577,8 +6,3

Veränderung

Mio. EUR

31.12.2008
Mio. EUR

31.12.2007
Mio. EUR

Passiva

Kapital 2.374,3 2.342,0 +32,3

Rückstellungen 15,5 15,4 +0,1

Förderverpflichtungen 193,9 219,9 -26,0

Sonstige Verbindlichkeiten sowie Rechnungsabgrenzungsposten 0,4 0,5 -0,1

Summe 2.584,1 2.577,8 +6,3

Veränderung

Mio. EUR

31.12.2008
Mio. EUR

31.12.2007
Mio. EUR



Für Bewilligungen verfügbare Mittel
Der Bestand an für Bewilligungen verfügbaren
Mitteln entwickelte sich – ausgehend vom Vortrag
per 31. Dezember 2007 – wie in der oben stehenden
Tabelle dargestellt. An Fördermitteln bewilligte das
Kuratorium im Jahre 2008 121,8 Mio. EUR (davon
64,2 Mio. EUR im Rahmen des Niedersächsischen
Vorab). Die Zusammensetzung dieses Betrages ist
den Übersichten dieses Berichts zu entnehmen.
Hierbei ging die Stiftung höhere Verpflichtungen
aus Bewilligungen ein, als für Bewilligungen ver-
fügbare Mittel vorhanden waren, sodass sich ein
Vorgriff auf künftige Erträge ergab.

Verpflichtungen aus Bewilligungen
Am 31. Dezember 2008 bestanden Auszahlungs-
verpflichtungen aus Bewilligungen in Höhe von
258,8 Mio. EUR; davon entfielen auf das Nieder-
sächsische Vorab 139,3 Mio. EUR. Der Gesamtbe-
stand hat sich gegenüber dem Vorjahr (237,1 Mio.
EUR) um 21,7 Mio. EUR erhöht.

Insgesamt haben sich die Förderverpflichtungen
um 26,0 Mio. EUR auf 193,9 Mio. EUR vermindert
und setzen sich wie in nachfolgender Übersicht
dargestellt zusammen:
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Bestände am 31.12.2007

Mittel gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung (Allgemeine Fördermittel) + 15.351.288,25
Mittel gemäß § 8 Abs. 2 der Satzung (Niedersächsisches Vorab) – 32.512.172,20

Bestand am 31.12.2007 (Vorgriff auf künftige Erträge) – 17.160.883,95

Veränderung 2008
aus Jahresertrag + 63.500.752,51
aus Rückflüssen + 10.581.285,92

Zwischensumme + 56.921.154,48
Bewilligungen – 121.861.167,00

Vorgriff am 31.12.2008 – 64.940.012,52

davon:
Mittel gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung (Allgemeine Fördermittel) – 26.896.724,97
Mittel gemäß § 8 Abs. 2 der Satzung (Niedersächsisches Vorab) – 38.043.287,55

EUR

Stand am 31.12.2008

Für Bewilligungen verfügbare Mittel (Vorgriff) – 64.940.012,52

Verpflichtungen aus Bewilligungen 258.844.869,17

Summe 193.904.856,65

EUR
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Verwendungsprüfung

Die Bewilligungsempfänger der Stiftung sind ver-
pflichtet, alsbald nach Abschluss der Fördermaß-
nahme einen Nachweis über die Verwendung der
Mittel zu erbringen. Die Verwendungsnachweise
werden von der Stiftung gemäß § 9 ihrer Satzung
geprüft. Im Berichtsjahr wurde die Prüfung von
335 (292) Verwendungsnachweisen abgeschlossen.
Die Zahl der am Bilanzstichtag bei der Stiftung
eingegangenen, aber noch nicht abschließend
geprüften Verwendungsnachweise beträgt 153
(157). Für 115 (185) Fördermaßnahmen stehen die
Verwendungsnachweise noch aus. Die ausstehen-
den Verwendungsnachweise sind angefordert,
zum Teil angemahnt.

Nach dem Ergebnis der Verwendungsprüfung
haben die Bewilligungsempfänger die Zweckbe-
stimmung der Mittel und die sonstigen Bewilli-
gungsbedingungen wie bisher in aller Regel
beachtet.

Rechnungsprüfung

Zum Abschlussprüfer wurde die Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Ernst & Young AG, Hannover,
bestellt. Der Abschlussprüfer hat auch nach Richt-
linien geprüft, die im Jahre 1966 im Einvernehmen
mit den Stiftern sowie dem Bundesrechungshof
und dem Niedersächsischen Landesrechnungshof
festgelegt worden sind. Weiter erstreckte sich die
Prüfung auf die Beachtung der Vorschriften des
Niedersächsischen Stiftungsgesetzes und der hier-
zu erlassenen Richtlinien. Der Abschlussprüfer hat
uneingeschränkt bestätigt, dass die Buchführung,
die Bilanz, die Ertragsrechnung sowie die Kapital-
erhaltungsrechnung und die Ergänzenden Anga-
ben zur Jahresrechnung nach pflichtgemäßer Prü-
fung den Grundsätzen einer ordnungsmäßigen
Rechnungslegung entsprechen (vgl. Bestätigungs-
vermerk auf Seite 115).
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Bilanz zum 31. Dezember 2008

Aktiva

A Ansprüche gemäß § 4 Abs. 1b der Satzung gegen das Land Niedersachsen

Anschaffungs-/Herstellungskosten

Stand am 1.1.2008 Zugänge

EUR EUR

B Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Software 752.660,00 377.648,66
II. Sachanlagen

1. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 7.427.275,15 98.545,66
Rechte mit Wohn- und Geschäftsgebäuden

2. Geschäftsausstattung 2.230.403,33 220.085,81

9.657.678,48 318.631,47

III. Finanzanlagen

1. Beteiligungen 168.140.987,87 5.590.366,60

2. Wertpapiere des Anlagevermögens 1.450.678.861,96 261.594.640,05

3. Sonstige langfristige Forderungen 49.429.506,74 –

1.668.249.356,57 267.185.006,65

C Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Zinsansprüche

2. Sonstige Vermögensgegenstände

II. Wertpapiere
III. Flüssige Mittel

D Rechnungsabgrenzungsposten
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76.693.782,18 76.693.782,18

Umgliederungen Abgänge Gesamte Abschreibungen Zuschreibungen
Abschreibungen des Geschäftsjahres des Geschäftsjahres

EUR EUR EUR EUR EUR

– 6.043,60 739.452,39 130.202,99 – 384.812,67 138.095,00

– – 4.935.224,96 64.941,66 – 2.590.595,85 2.556.991,85

– 61.169,44 1.715.244,70 202.849,81 – 674.075,00 659.488,00

– 61.169,44 6.650.469,66 267.791,47 – 3.264.670,85 3.216.479,85

– 7.350.000,00 – – – 166.381.354,47 168.140.987,87

– 44.619.299,57 92.629.734,36 71.898.388,03 55.379.169,02 – 1.503.126.080,05 1.426.195.248,93

34.449.500,00 5.146.330,33 – 51,13 – 78.732.676,41 49.428.023,99

– 10.169.799,57 105.126.064,69 71.898.388,03 55.379.220,15 – 1.748.240.110,93 1.643.764.260,79

27.893.269,40 30.457.118,14

59.996.749,75 143.055.236,85

87.890.019,15 173.512.354,99

526.632.186,49 534.371.782,45
140.998.699,43 145.983.692,48

52.007,53 102.229,23
2.584.156.289,23 2.577.782.676,97

Stand: 31.12.2007
EUR

Stand: 31.12.2008
EUR
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Passiva

A Kapital

I. Stiftungskapital gemäß § 4 der Satzung 1.085.163.715,43 1.085.163.715,43
II. Sonstiges Stiftungskapital 1.289.150.563,73 1.256.887.557,92

2.374.314.279,16 2.342.051.273,35

B Rückstellungen

1. Rückstellungen für Altersversorgung 14.996.048,00 14.792.036,00
2. Rückstellungen für sonstige Zwecke 508.298,00 579.676,00

15.504.346,00 15.371.712,00
C Förderverpflichtungen

Für Bewilligungen verfügbare Mittel (Mittelverwendung)

Verpflichtungen Mittel gem. Mittel gem.
aus Bewilligungen § 8 Abs. 1 § 8 Abs. 2

der Satzung der Satzung Gesamt
EUR EUR EUR EUR

I. Vorträge aus 2007 237.077.416,97 15.351.288,25 –32.512.172,201 –17.160.883,951

II. Zugang aus dem – 10.660.247,17 52.840.505,34 63.500.752,51
Jahresertrag

III. Bewilligungen des 121.861.167,00 –57.618.530,00 –64.242.637,00 –121.861.167,00
Kuratoriums

IV. Rückgängig gemachte –10.580.349,84 4.709.333,53 5.871.016,31 10.580.349,84
Bewilligungen

V. Sonstige Rückflüsse – 936,08 – 936,08
VI. Aus- und Rückzahlungen –89.513.364,96 – – –

aus Bewilligungen

258.844.869,17 –26.896.724,971 –38.043.287,551 –64.940.012,521 193.904.856,65 219.916.533,02

D Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 257.306,80 273.890,03
2. Sonstige Verbindlichkeiten 174.270,62 169.268,57

431.577,42 443.158,60

E Rechnungsabgrenzungsposten 1.230,00 –
2.584.156.289,23 2.577.782.676,97

Stand: 31.12.2007
EUR

Stand: 31.12.2008
EUR

1 Vorgriff auf künftige Erträge
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Ertragsrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2008

Erträge aus Vermögensbewirtschaftung

Erträge aus Ansprüchen gemäß § 4 Abs. 1b 54.422.280,00 37.793.250,00
der Satzung gegen das Land Niedersachsen

Erträge aus Beteiligungen 6.121.582,60 4.650.947,63

Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens 58.589.338,71 52.092.099,59

Erträge aus sonstigen langfristigen Forderungen 1.468.564,57 66.179.485,88 2.630.425,11

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 34.144.749,51 36.616.075,13

Sonstige Erträge 9.666.629,49 52.874.218,48
164.413.144,88 186.657.015,94

Aufwendungen aus Vermögensbewirtschaftung

Abschreibungen auf vermietete Grundstücke 23.193,00 23.193,00

Abschreibungen auf Finanzanlagen 55.379.220,15 4.094.500,53

Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 1.732.241,66 6.897.600,00

Aufwendungen für vermietete Grundstücke 170.949,39 163.019,91

Sonstige Aufwendungen 1.605.833,42 58.911.437,62 106.618,97

Überschuss aus Vermögensbewirtschaftung 105.501.707,26 175.372.083,53

Erträge aus Zuschüssen

Zuschüsse für Förderzwecke 500.000,00 –

Aufwendungen aus Verwaltung gemäß
§ 4 Abs. 4 der Satzung

Personalaufwendungen 6.972.693,33 6.848.133,42

Sachaufwendungen 3.174.394,53 3.030.054,13

Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- 374.801,46 356.837,80
gegenstände und Sachanlagen

Eigene Erträge der Geschäftsstelle –283.940,38 10.237.948,94 –260.312,94

Jahresertrag 95.763.758,32 165.397.371,12

Rücklagenbildung im Rahmen der Abgabenordnung 32.263.005,81 75.709.250,64

Für Bewilligungen verfügbare Mittel 63.500.752,51 95.763.758,32 89.688.120,48
0,00 0,00

31.12.2007
EUR

31.12.2008
EUR

31.12.2008
EUR
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Kuratorium

Mitarbeiter der Geschäftsstelle
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Kuratorium
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Lutz Stratmann
Minister für Wissenschaft und
Kultur des Landes Niedersachsen,
Hannover (Vorsitzender)

Edelgard Bulmahn
Bundesministerin a. D.,  
Mitglied des Deutschen
Bundestages, Berlin
(Stellvertretende  Vorsitzende)

Professorin 
Dr. Luise Schorn-Schütte
Historisches Seminar,
Universität Frankfurt am Main
(Stellvertretende  Vorsitzende)

Professor Dr. Klaus J. Bade
Institut für Migrationsforschung
und Interkulturelle Studien,
Universität Osnabrück

Professor Dr. Horst Bredekamp
Seminar für Kunstgeschichte
der Humboldt-Universität zu
Berlin und Wissenschaftskolleg
zu Berlin

Das Kuratorium der VolkswagenStif-
tung besteht aus 14 Mitgliedern, von
denen je  sieben von der Bundesregie-
rung und der Niedersächsischen Lan-
desregierung für eine Amtszeit von  
bis zu zwei Mal fünf Jahren berufen
werden. Bei seinen Entscheidun  gen 
ist es nur an die Satzung gebunden.
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Professorin 
Dr. Friederike Hassauer
Institut für Romanistik,
Universität Wien

Professor Dr. h. c. mult.
Martin Hellwig
Max-Planck-Institut zur  Erfor -
schung von Gemein schafts -
gütern, Bonn

Professorin em.
Dr. Brigitte Jockusch
Zoologisches Institut, Techni-
sche Universität Braunschweig

Professorin Dr. Katharina
Kohse-Höinghaus 
Lehrstuhl für Physikalische
Chemie, Universität Bielefeld

Professor
Dr.-Ing. Wolfgang Kowalsky
Institut für Hochfrequenz -
technik, Technische
Universität Braunschweig

Professor Dr. Gerd Litfin
LINOS Aktiengesellschaft,
Göttingen

Dr. Horst Neumann
Mitglied des Vorstands
der Volkswagen AG, Wolfsburg

Dr. Annette Schavan
Bundesministerin für Bildung
und Forschung, Mitglied des
Deutschen Bundestages,
Bonn/Berlin

Professor Dr. Wolf Singer
Max-Planck-Institut 
für Hirnforschung,
Frankfurt am Main



Die Geschäftsstelle der VolkswagenStiftung hatte
im Juli 2009 insgesamt 94 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.

Ihre Tätigkeit in der Stiftung nahmen Stefanie
Karguth und Jennifer Wundenberg in Abteilung I
und Anja Stanitzke im Justiziariat auf. Thomas
Brunotte und Katja Hawner traten in Abteilung II
und Martina Köpp sowie Bernd Lorenz in Abtei-
lung III ein. Im Stabsreferat Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit haben Thomas Kandert, Barbara
Riegler sowie Taalke Nieberding ihre Arbeit auf -
genommen.

Ausgeschieden sind Julia Förster und Karola
 Neubert (beide Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)
sowie Erika Römermann aus Abteilung III. Ver-
storben ist Georg Wacker aus dem Referat Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit.

Mitarbeiterliste
Stand: Juli 2009

Akrami, Petra
Aumann, Silke

Bartsch, Marvin
Basse, Daniela
Batke, Melanie
Batschko-Rühmann, Annemarie
Behrens, Claudia
Bensch, Carolin
Birck, Silvia
Bischler, Ulrike, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys.
Bodemer, Andreas, Dr. rer. pol., Dipl.-Math.
Böker, Dorothea
Brauer, Meike

Brünig, Georg
Brunk, Marion
Brunotte, Thomas, M. Phil.
Buch, Regina

Campe, Annelie
Cilic, Nermin

Darge, Gabriele
Dettenwanger, Franz, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys.

Epstein, Henning
Erdmann, Bärbel

Fallnacker, Christina
Fließ, Anja, Dr. rer. nat., Dipl.-Chem.

Gerhardt, Claudia, Dr. rer. nat., Dipl.-Psych.
Grabner, Susanne

Häberli, Frank
Hammerich, Frank
Hanne, Detlef, Ph. D., Dipl.-Geol.
Hartmann, Henrike, Dr. rer. nat.
Hawner, Katja
Hinz, Carola
Hof, Hagen, Prof., Dr. jur.
Horstmann, Axel, Prof., Dr. phil.

Jädick-Jäckel, Margot
Jezusek, Andreas
Jung, Christan, Dr. phil., Dipl.-Biol., Dipl.-Journ.
Jutrzonka, Blanka, von

Kaiser, Carmen
Kandert, Thomas, Dipl.-Medienw. (FH)
Karguth, Stefanie
Kiewning, Katharina, Dipl.-Bibl.

Mitarbeiter der Geschäftsstelle
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Klinge, Susanne
Köpp, Martina
Krüger, Kerstin
Kruft, Herbert
Krull, Wilhelm, Dr. phil.
Kruse, Claudia
Künnecke, Simone

Laas, Sybille
Lehmann, Dieter, Dipl.-Oec.
Levermann, Wolfgang, Dr. phil.
Lorenz, Bernd
Lumpp, Dieter

Maaß, Michael, Dipl.-Wirtschaftsinform.
Mitscherling, Sibylle, Dipl.-Ök.
Mittelbach, Liselotte

Nesper, Monika
Nieberding, Taalke, M. A.
Nöllenburg, Matthias, Dr. sc. agr., Dipl.-Biol.

Otto, Henning, Dipl.-Kfm.

Panitzki, Dirk, Dipl.-Ing. (FH)
Peiß, Marion
Pitz, Hans-Joachim
Pörschke, Martina, Dr. rer. pol., Dipl.-Volksw.

Reich, Gunda
Reinhold, Beate, M. A. 
Riegler, Barbara, Dipl.-Biol.
Robrecht, Antje, M. A.
Rosengart-Kamburis, Birgit

Saß, Uta, Dr. rer. pol., Dipl.-Soz.Ök
Schäfer, Marianne
Schlie, Alf
Schmidt, Alfred, Dr. rer. pol., Dipl.-Volksw.
Schmiedeskamp, Christine
Scholz, Udo
Schulz, Justyna, Dipl.-Ök.
Seeliger, Bettina
Stanitzke, Anja, Ass. jur.
Steinert, Ute
Stolze, Helmut

Strahl, Kurt
Strube, Nicole, Dipl.-Betriebsw. (FH)
Szöllösi-Brenig, Vera, Dr. phil.

Tegeder, Gudrun, Dr. rer. nat.
Thorns-Gratzke, Cordula

Vogler, Sylvia

Weber, Susanne
Wessler, Adelheid, Dr. phil.
Willms-Hoff, Indra, Dr. rer. nat., Dipl.-Biochem.
Wundenberg, Jennifer

Zeuch, Anette
Zimmerling, Sabine

Betriebsrat

Dettenwanger, Dr. F. (Vors.)
Szöllösi-Brenig, Dr. V. (stellv. Vors.)
Jädick-Jäckel, M.
Scholz, U.
Schulz, Dipl.-Ök. J.
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Rechtsgrundlagen

Vertrag

Vertrag über die Regelung der Rechtsverhältnisse bei
der Volkswagenwerk Gesellschaft mit beschränkter
Haftung und über die Errichtung einer „Stiftung
Volkswagenwerk” vom 11./12.11.1959 (BGBl. 1960,
Teil I, S. 301, Anlage S. 302)

Der Bund und das Land Niedersachsen sind über -
eingekommen, die zwischen ihnen in bezug auf
die Eigentumsverhältnisse an der Volkswagen -
werk GmbH in Wolfsburg bestehenden Meinungs -
ver schiedenheiten vergleichsweise zu bereinigen.
Zu diesem Zweck schließen der Bund, vertreten
durch den Bundesminister für wirtschaftlichen
Besitz des Bundes, und das Land Niedersachsen,
vertreten durch den Niedersächsischen Minister -
präsi den ten, dieser wiederum vertreten durch
den Niedersäch sischen Minister der Finanzen,
 folgenden Vertrag:

§ 1 Die Volkswagenwerk GmbH wird in eine Aktien -
gesellschaft umgewandelt.

§ 2 Der Bund und das Land Niedersachsen erhalten
je 20% des Grundkapitals der Volkswagenwerk
Aktiengesellschaft und je zur Hälfte die bis zur
Umwandlung von der Volkswagenwerk GmbH
ausgeschütteten Gewinne einschließlich der 
aufgelaufenen Zinsen.

Die restlichen 60% des Grundkapitals werden in
Form von Kleinaktien in noch im Benehmen mit
dem Lande Niedersachsen festzulegenden Raten
veräußert werden. Bis zur Veräußerung werden
die Aktien vom Bund im Benehmen mit dem
Land Niedersachsen verwaltet.

§ 3 Der Bund und das Land Niedersachsen werden
gemeinsam eine „Stiftung Volkswagenwerk“ mit
dem Sitz in Niedersachsen errichten, deren Zweck
es ist, Wissenschaft und Technik in Forschung
und Lehre zu fördern.

Der Stiftung sollen folgende Vermögenswerte
übertragen werden:

a) die jährlichen Gewinne auf die den Vertrags-
partnern verbleibenden Aktien,

b) der Erlös aus den zu veräußernden Kleinaktien
mit der Maßgabe, daß die Stiftung verpflichtet
wird, diesen Betrag zu einem angemessenen
Zinssatz als Darlehen für die Dauer von zwanzig
Jahren dem Bund zur Verfügung zu stellen,

c) diejenigen Gewinne, die auf die vom Bund ge -
mäß § 2 Abs. 2 zu verwaltenden Aktien entfallen.

§ 4 Die Satzung der Stiftung soll Bestimmungen dar-
über enthalten, nach welchen Grundsätzen die
Stiftungsorgane zu besetzen und die der Stiftung
zufließenden Erträge zu verwenden sind.

Hierbei ist sicherzustellen, daß

a) der Vorsitz im Kuratorium der Stiftung einem
Vertreter des Landes Niedersachsen übertragen
wird,
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b) dem Land Niedersachsen zufließen

aa) die Erträge aus dem Niedersächsischen 
Aktienbesitz,

bb) als Sitzland neben dem allgemeinen schlüs -
selmäßig zu ermittelnden Länderanteil ein Vorab
von 10% aus den restlichen Stiftungserträgen.

Diese Mittel sind vom Land Niedersachsen im
Sinne des § 3 dieses Vertrages zu verwenden.

§ 5 Die Höhe des Grundkapitals der Volkswagenwerk
Aktiengesellschaft wird vom Bund im Benehmen
mit dem Land Niedersachsen festgesetzt werden.
In der Satzung der Volkswagenwerk Aktiengesell -
schaft ist vorzusehen, daß je zwei Mitglieder vom
Bund und dem Land Niedersachsen in den Auf -
sichtsrat entsandt werden und daß Beschlüsse,
für die nach dem Aktiengesetz eine qualifizierte
Mehrheit erforderlich ist, einer Mehrheit von
mehr als 80% des bei der Beschlußfassung vertre-
tenen Grundkapitals bedürfen.

Einen Vorschlag des Bundes, einen seiner Ver -
tre ter im Aufsichtsrat zum Vorsitzer zu wählen,
werden die Vertreter des Landes Niedersachsen
unterstützen.

§ 6 Der Bund und das Land Niedersachsen verpflich-
ten sich, alle Maßnahmen zu treffen, die notwen-
dig und geeignet sind, das mit diesem Vertrag
angestrebte Ziel zu erreichen.

§ 7 Der Vertrag tritt nach Billigung durch die gesetz-
gebenden Körperschaften des Bundes und des
Landes Niedersachsen in Kraft.

Hannover, den 11. November 1959

Für den Niedersächsischen Ministerpräsidenten
Der Niedersächsische Minister der Finanzen 
(gez.) Ahrens

Bad Godesberg, den 12. November 1959

Der Bundesminister für wirtschaftlichen 
Besitz des Bundes
(gez.) Dr. Lindrath



Stiftungsurkunde und Satzung

Gemäß §§ 3 und 4 des Vertrages über die Rege -
lung der Rechtsverhältnisse bei der Volkswa gen -
werk Gesellschaft mit beschränkter Haftung und
über die Errichtung einer Stiftung Volkswa gen -
werk vom 11./12.11.1959 (BGBl. 1960 Teil I S. 301/302)
er richten die Bundesrepublik Deutsch land, ver-
treten durch den Bundesminister für wirtschaft -
lichen Besitz des Bundes, und das Land Nieder -
sachsen, vertreten durch den Nie dersächsischen
Ministerpräsi denten, dieser wiederum vertreten
durch den Nie dersäch si schen Minister der Finan -
zen, ge mein sam eine Stiftung des bürgerlichen
Rechts mit der Bezeichnung

„Stiftung Volkswagenwerk“

1. Die Stiftung hat ihren Sitz in Hannover.

2. Zweck der Stiftung ist es, Wissenschaft und Tech -
nik in Forschung und Lehre zu fördern.

3. Der Stiftung werden folgende Vermögenswerte
übertragen:

a) Ein Anspruch gegen die Bundesrepublik Deutsch -
land auf Übertragung des Erlöses aus der Ver -
äußerung von 60% des Grundkapitals der Volks -
wagenwerk Aktiengesellschaft.

b) Ein Anspruch gegen die Bundesrepublik
Deutschland und das Land Niedersachsen auf
den Gegenwert der jährlichen Gewinne aus den
der Bundesrepublik Deutschland und dem Land
Niedersachsen gehörenden Aktien der Volkswa -
genwerk Aktiengesellschaft in Höhe von je 120
Millionen DM.

Bei der Veräußerung ihres diesbezüglichen Ak tien -
besitzes sind die Bundesrepublik Deutsch land
und das Land Niedersachsen berechtigt, ihre
Ver pflichtung zur Abführung der jährlichen
Divi den de durch die Abführung des Erlöses aus
der Veräu ßerung an die Stiftung abzulösen.

c) Ein Anspruch gegen die Bundesrepublik Deutsch -
land auf den Gegenwert der Gewinne, die der
Bundesrepublik Deutschland nach der Umwand -
lung der Volkswagenwerk GmbH in eine Aktien -
gesellschaft aus den gemäß a zu veräußernden
Aktien zufließen.

4. Die Stiftung ist verpflichtet, an das Land Nieder -
sachsen zur Verwendung im Sinne des Stiftungs -
zwecks aus ihren jährlichen Erträgen vorab zu
vergeben:

a) Die Erträge aus dem Niedersächsischen Aktien -
besitz oder im Falle seiner Veräußerung und der
Abführung des Erlöses an die Stiftung die Erträge
aus dem gemäß Ziffer 3b abgeführten Kapital,

b) 10% der restlichen Stiftungserträge.

5. Den Vorsitz im Kuratorium der Stiftung führt ein
Vertreter des Landes Niedersachsen.

6. Im Falle der Beendigung der Stiftung fällt ihr
Vermögen zu gleichen Teilen der Bundes repu blik
Deutschland und dem Land Niedersachsen zu, die
das Vermögen entsprechend dem Stif tungszweck
verwenden sollen.

7. Die Stiftung erhält nachstehende

Satzung:

(Text der Satzung vom 19. Mai 1961 in der ab 4. Juli
1995 geltenden Fassung – Niedersächsisches Minis -
terialblatt 1989, S. 488f. sowie 1992, S. 1315 und 1995,
S. 866)

§ 1 Name, Sitz
Die Stiftung führt den Namen „Volkswagen Stif -
tung“. Sie ist eine rechtsfähige Stiftung des bür-
gerlichen Rechts und hat ihren Sitz in Hannover.
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§ 2 Stiftungszweck
Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissen -
schaft und Technik in Forschung und Lehre.

§ 3 Gemeinnützigkeit
Die Stiftung verfolgt unmittelbar und ausschließ-
lich gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab -
schnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgaben  -
ord nung. Sie ist selbstlos tätig und verfolgt nicht
in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mit -
tel der Stif tung dürfen nur für die satzungsmäßi-
gen Zwecke verwendet werden. Es darf keine Per -
son durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe
Vergü tungen begünstigt werden.

§ 4 Stiftungsvermögen
1 Das Vermögen der Stiftung besteht im Zeit punkt

ihrer Errichtung aus:

a) dem Anspruch gegen die Bundesrepublik
Deutschland auf Übertragung des Erlöses aus
der Veräußerung von 60% des Grundkapitals 
der Volkswagen Aktiengesellschaft,

b) dem Anspruch auf den Gegenwert der jährlichen
Gewinne aus den der Bundesrepublik Deutsch -
land und dem Land Niedersachsen zustehenden
je 20% des im Zeitpunkt der Errichtung der Stif -
tung vorhandenen Grundkapitals der Volks wa -
gen Aktiengesellschaft. Bei der Ver äußerung ihres
diesbezüglichen Aktienbesitzes sind die Bundes -
republik Deutschland und das Land Nieder sach -
sen berechtigt, ihre Verpflich tung zur Abführung
der jährlichen Dividende durch Abführung des
Erlöses aus der Veräuße rung an die Stiftung
abzulösen,

c) dem Anspruch gegen die Bundesrepublik 
Deutschland auf den Gegenwert der Gewinne,
die der Bundesrepublik Deutschland nach der
Umwandlung der Volkswagenwerk GmbH in
eine Aktiengesellschaft aus den gemäß a zu ver-
äußernden Aktien zufließen.

2 Die nach Absatz 1a und Absatz 1b Satz 2 anfallen-
den Vermögenswerte sind gewinnbringend anzu-
legen. Den unter Absatz 1a genannten Betrag hat
die Stiftung der Bundesrepublik Deutschland für
die Dauer von zwanzig Jahren als Darlehen zur
Verfügung zu stellen. Das Dar lehen ist für die
ersten drei Jahre der Lauf zeit mit 5 v. H. zu verzin-
sen. Nach jeweils drei Jah ren ist der Zinssatz auf
den Satz festzusetzen, den der Bund im voraus-
gegangenen Jahr für an der Börse gehandelte
Anleihen mit einer Laufzeit von mindestens fünf
Jahren gezahlt hat. Ist ein marktüblicher Zins in
dieser Weise nicht festzulegen, soll der Präsident
der Deu tschen Bundesbank ihn verbindlich
bestimmen.

3 Freie Rücklagen dürfen im Rahmen der steuer -
lichen Vorschriften gebildet werden. Sie gehören
zum Stiftungsvermögen im Sinne von § 6 Abs. 1
Satz 1 des Niedersächsischen Stiftungs gesetzes.
Das Gleiche gilt für Zustiftungen.

4 Zur Erreichung des Stiftungszwecks verwendet
die Stiftung die Erträge aus der Anlage ihres Ver -
mögens einschließlich der in Absatz 1b Satz 1 und
Absatz 1c genannten Gewinne sowie  sons ti ge
Zuwendungen. Die Verwaltungs kos ten der Stif -
tung sind aus diesen Mitteln vorab zu decken.



§ 5 Kuratorium
1 Vorstand der Stiftung ist das Kuratorium.

2 Das Kuratorium besteht aus 14 Mitgliedern.
Je sieben Mitglieder werden von der Bundesre -
gierung und dem Niedersächsischen Landes-
ministerium berufen. Anstelle eines ausgeschie -
denen Mitglieds ist für den Rest der Amtszeit
ein neues Mitglied zu berufen.

3 Die Mitglieder des Kuratoriums üben ihre Tätig -
keit ehrenamtlich aus. Ihre Amtszeit beträgt fünf
Jahre; sie kann bei Mitgliedern des ersten Kura to -
riums auf siebeneinhalb Jahre verlängert werden.
Anschließende Wiederberufung ist nur einmal
zulässig.

4 Aus dem Kreis der Mitglieder des Kuratoriums
beruft das Niedersächsische Landesminis te rium
den Vorsitzenden und die Bundesregierung einen
stellvertretenden Vorsitzenden. Das Kura torium
wählt aus seiner Mitte einen weiteren stellver-
tretenden Vorsitzenden.

5 Das Kuratorium faßt seine Beschlüsse mit einer
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen
Stimmen. Satzungsänderungen bedürfen einer
Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsmäßigen
Mitgliederzahl. Das Kuratorium ist beschlußfähig,
wenn acht seiner Mitglieder, darunter der Vor -
sitzende oder einer seiner Stellvertreter, anwe-
send sind.

6 Der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Kura to -
riums ein. Über die Sitzung ist eine Nieder schrift
zu fertigen, die vom Vorsitzenden und dem Pro -
tokollführer zu unterzeichnen ist.

7 Das Kuratorium gibt sich eine Geschäfts ordnung.

§ 6 Vertretung der Stiftung
Die Stiftung wird gerichtlich und außergericht-
lich durch das Kuratorium, dieses durch den
Vorsitzen den des Kuratoriums gemeinsam mit
einem seiner Stellvertreter oder gemeinsam
durch die beiden Stellvertreter des Vorsitzenden
vertreten. Das Kuratorium soll durch die beiden
Stellvertreter des Vorsitzenden nur vertreten
 werden, wenn der Vorsitzende verhindert ist.

§ 7 Aufgaben des Kuratoriums
Das Kuratorium verwaltet die Stiftung. Ihm oblie-
gen insbesondere

a) Beschlußfassung über die Vergabe der 
Förderungsmittel,

b) Aufstellung eines jährlichen Wirtschaftsplans,

c) Aufstellung der Jahresrechnung,

d) Aufstellung und Veröffentlichung des Jahres-
berichts über die Tätigkeit der Stiftung.

§ 8 Vergabe der Förderungsmittel
1 Die Förderungsmittel sind als zweckgebundene

Zuwendungen für förderungswürdige Einrich tun -
gen der Wissenschaft und Technik in For schung
und Lehre zu vergeben. Dabei ist sicherzustellen,
daß sie als zusätzliche För derungs mittel verwandt
werden; darunter fallen auch zusätzliche laufen-
de Personal- und Sachkosten, jedoch nur in Aus -
nahmefällen über die Dauer von fünf Jahren hin-
aus.
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2 Der vom Lande Niedersachsen an die Stiftung
gezahlte Gegenwert der jährlichen Dividende
von 20% des Aktienkapitals der Volkswagen
Aktiengesellschaft sowie 10% der übrigen zur
Verfügung stehenden Mittel, die sich als Erträge
aus der Anlage der nach § 4 Absatz 1 a und Absatz
1 b Satz 2 anfallenden Vermögenswerte bzw. als
Gewinne gemäß § 4 Absatz 1 b Satz 1 und Absatz 
1 c ergeben, sind entsprechend den Vorschlägen
des Niedersächsischen Landesministeriums und
nach Abzug der anteiligen Verwaltungskosten
zur Förderung von Vorhaben der im Rahmen des
Absatzes 1 genannten Zwecke an das Land Nie -
dersachsen vorweg zu vergeben.

§ 9 Verwendungsnachweis
Bei der Vergabe von Förderungsmitteln hat das
Kuratorium Bestimmungen hinsichtlich des
Nachweises über die Verwendung dieser Mittel
durch den Empfänger und über die Nachprüfung
des Verwendungsnachweises zu treffen. Dabei ist
auszubedingen, daß die Stiftung befugt ist, die
bestimmungsgemäße Verwendung der Mittel
auch bei dem Empfänger zu prüfen oder prüfen
zu lassen.

§ 10 Jahresrechnung, Prüfung
1 Das Haushaltsjahr der Stiftung ist das Kalen der -

jahr. Innerhalb der ersten fünf Monate eines
jeden Jahres hat das Kuratorium eine Jahresrech -
nung für das abgelaufene Kalen der jahr aufzu -
stellen. Die Rechnung einschließlich der Ver -
wendungsnachweise ist jährlich durch einen
Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschafts prüfungs -
gesellschaft zu prüfen, die vom Kura torium zu
bestellen und für deren Prüfung im Einverneh -
men mit den nachstehenden Rech nungshöfen
Richtlinien festzusetzen sind.

2 Die Stiftung unterliegt der Prüfung durch den
Niedersächsischen Landesrechnungshof und den
Bundesrechnungshof.

§ 11 Satzungsänderungen
Änderungen dieser Satzung bedürfen der Zustim -
mung der Stifter.

§ 12 Beendigung, Heimfall
Im Falle der Beendigung der Stiftung fällt ihr
Vermögen zu gleichen Teilen der Bundesrepublik
Deutschland und dem Land Niedersachsen zu.
Die Berechtigten sollen das Vermögen entspre-
chend dem Stiftungszweck verwenden.

Schloß Arensburg, den 19. Mai 1961

Für den Niedersächsischen Ministerpräsidenten
Der Niedersächsische Minister der Finanzen
(gez.) Ahrens

Der Bundesminister für wirtschaftlichen Besitz
des Bundes
(gez.) Wilhelmi

Der Text der Satzung ist auch im Internet zu finden unter
www.volkswagenstiftung.de.
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Bewilligungsgrundsätze

Die VolkswagenStiftung muss als privatrechtliche
und gemeinnützige Einrichtung sicherstellen, dass
ihre der Wissenschaftsförderung dienenden Mittel
wirtschaftlich und ordnungsgemäß verwendet
wer den. Es gelten daher die nachfolgend aufgeführ -
ten Bewilligungsgrundsätze (die aktuell gültige
Fassung ist auch zu finden unter www.volks wa -
gen  stiftung.de).

Die Stiftung geht davon aus, dass ihre Förder mit tel
nach Maßgabe dieser Grundsätze im Einklang mit
den für den Bewilligungsempfänger* geltenden
gesetzlichen Regelungen verwaltet werden. Bei
Hochschuleinrichtungen sind dies die Grundsätze
für die Bewirtschaftung von Mitteln Dritter. Der
Bewilligungsempfänger hat dafür zu sorgen, dass
diese Grundsätze sowie zusätzlich mitgeteilte  
be sondere Bedingungen den am geförderten Vor -
ha ben und an der Abwicklung der Bewilligung
Beteiligten – zum Beispiel Mitarbeiter, Auftrag -
nehmer, Verlag, Verfasser, Herausgeber, ausfüh-
rende Kassen – zur Kenntnis gebracht und von
ihnen eingehalten werden.

A. Mittelabruf, 
Allgemeines zur Bewirtschaftung

1. Abruf der Mittel
(1) Der jeweilige Mittelbedarf ist möglichst
frühzeitig, im Allgemeinen mindestens sechs
Wochen im Voraus (anhand des beiliegenden
Formblatts, das auch auf unserer Homepage
hinterlegt ist) anzumelden. Änderungen sind
unverzüglich  mitzuteilen.

(2) Die Stiftung überweist die Mittel grund-
sätzlich in monatlichen Teilbeträgen zu dem
Zeitpunkt und in der Höhe, in dem bzw. in der
sie für den Bewilligungszweck gebraucht wer-
den. Der Abrufplan soll daher monatsweise

Anforderungen er halten. Bei monatlichen Raten
unter 5000 Euro kann ein Viertel  jah  re sbedarf
im Voraus abgerufen werden.

Die Stiftung überweist abgerufene Beträge 
nur auf ein Konto des Bewilligungsem pfän g -
ers, bei Hochschulen und anderen öffentlichen
Ein rich tungen an die zuständige Kasse.

(3) Ausgezahlte Mittel, die zunächst nicht
zweckentsprechend verwendet werden, sind
unverzüglich zurückzuüberweisen und bei
Bedarf erneut abzurufen. Um Zinsverluste
 auszugleichen, kann die Stiftung in diesen
Fällen Zinsen nach Maß gabe des gesetzlichen
Zinssatzes für die Zeit der Auszahlung der
Mittel bis zu deren Rücküberweisung oder
zweckentsprechender Verwendung verlangen.

(4) Die bewilligten Mittel sind nicht an Haus -
haltsjahre gebunden und verfallen nicht am
Schluss des Kalenderjahres.

2. Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
(1) Der Bewilligungsempfänger kann aus den
bereitgestellten Mitteln nur solche Ausgaben
leisten, die durch die im Bewilligungs schrei ben
konkret festgelegte Zweckbestimmung gedeckt
sind. Vor Erhalt des Bewilligungsschreibens
geleistete Ausgaben können nicht abgerech-
net werden.

(2) Die Mittel sind wirtschaftlich und sparsam  
zu verwenden. Die Stiftung kann sie nur in
Ausnahmefällen (insbesondere bei Tarif- oder
Preis erhöhungen, die nicht durch Minder aus -
gaben an anderer Stelle aufzufangen sind) auf
begründeten Antrag erhöhen.

(3) Nicht verbrauchte Mittel sind umgehend,
spätestens mit der Vorlage des Verwendungs -
nachweises, zurückzuzahlen.
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Jahresbericht 2008 Bewilligungsgrundsätze   133

3. Abweichungen von der Bewilligung
(1) Einwilligung der Stiftung 
Abweichungen von der Bewilligung bedürfen
grundsätzlich der Einwilligung der Stiftung.
Das Erfordernis der Einwilligung entfällt im
Rahmen der in Absatz 2 und 3 genannten
Möglichkeiten der Umdisposition und Lauf -
zeitverlängerung.

(2) Umdisposition der bewilligten Mittel 
Sieht das Bewilligungsschreiben (sonst der
diesem zugrunde liegende Kostenplan) meh -
rere Ausgabepositionen vor, so können die ein-
zelnen Positionen* bei Bedarf bis zu 30 Prozent
verstärkt werden. Eine solche Umdisposition
setzt voraus, dass die Mehrausgaben notwen-
dig sind, um den Bewilligungszweck zu errei-
chen, und dass sie bei anderen Positionen ein-
gespart werden.

Personalmittel können unter diesen Voraus -
setzungen und im Rahmen des der Bewilli gung
zugrunde liegenden Stellenplans auch um mehr
als 30 Prozent verstärkt werden, soweit dies
wegen Tariferhöhungen oder aus sonstigen
Gründen unabweisbar ist.

Die Stiftung behält sich vor, die Möglichkeit
der Umdisposition von Personalmitteln in
Sachmittel in besonderen Fällen von vorn -
herein auszuschließen.

(3) Laufzeitverlängerung
Abweichungen von der Laufzeit bedürfen der
vorherigen Einwilligung der Stiftung. Das gilt
jedoch nicht für die höchstens sechsmonatige
Abweichung von der vorgesehenen Förder -
dauer, sofern keine zusätzlichen Kosten für 
die VolkswagenStiftung entstehen.

B. Grundsätze für einzelne Kostenarten

4. Personalmittel
(1) Vergütungen sind der Tätigkeit und den  
ört lichen (Instituts-)Verhältnissen anzupassen.
Die Verantwortung für die (tariflich) ange mes -
sene Einstufung liegt beim Bewilli gungs em -
pfänger.

(2) Aus den Personalmitteln können die
folgen den Leistungen erbracht werden:

– Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen
Kranken- und Rentenversicherung für
Anstellungsverhältnisse nach TVöD 
des Bundes oder der Länder;

– monatliche Beihilfen für Beamte im
Krankheitsfall in Höhe des (fiktiven)
Arbeitgeberanteils zur privaten oder
gesetzlichen Krankenversicherung;

– nachgewiesene Kinderbetreuungskosten;

– Jahressonderzahlungen nach TVöD;

– Leistungszulagen nach TVöD in Höhe bis
zu zehn Prozent des Jahresentgelts.

Kindergeldzahlungen nach Bundeskindergeld -
gesetz können nicht in Abzug gebracht werden.
Gleiches gilt für pauschalisierte Versorgungs -
zu schläge mit Blick auf künftige Pensions las ten
bei Ausscheiden aus dem Beamtenverhältnis.

(3) Sofern nicht schon ein geregeltes Beschäf  -
ti gungsverhältnis besteht, setzt die Stiftung
den Abschluss eines schriftlichen Arbeitsver -
trages voraus, der der im Bewilligungsschrei -
ben ge nannten Projektlaufzeit entspricht. Die
Stiftung wird in keinem Fall Arbeitgeber der
aus ihren Fördermitteln Beschäftigten.

* Ausgabepositionen in diesem Sinne sind die Gesamtan -
sätze für wissenschaftliches Personal, weiteres Personal,
Reisekosten, sonstige laufende Sachkosten, Gerätekosten,
Kosten für sonstige einmalige Beschaffungen.



(4) Zu den Personalmitteln zählen auch Stipen -
dien zur Aus- und Fortbildung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses. Für Stipendien gel-
ten ergänzend die „Allgemeinen Richtlinien
für Stipendien zur Aus- und Fortbildung des
wissenschaftlichen Nachwuchses“.

5. Reisemittel
(1) Reisekosten sind nach den Grundsätzen des
Reisekostenrechts für den öffentlichen Dienst,
jedoch nicht über die beantragten und bewil-
ligten Sätze hinaus, abzurechnen. Ausländische
Bewilligungsempfänger sollen nach den bei
ihnen geltenden Reisekostenregeln abrechnen.

(2) Für Aufenthalte ausländischer Wissen schaft -
ler im Inland kann die Bewilligung besondere
Sätze vorsehen.

6. Geräte
(1) Wenn die Stiftung nichts anderes mitteilt,
ist die Beschaffung bewilligter Geräte dem
Bewilligungsempfänger überlassen, der dabei
Folgendes zu beachten hat:

a) Alle Möglichkeiten eines Preisnachlasses,
insbesondere eines Forschungsrabattes
oder Skontos, sind zu nutzen, gegebenen-
falls unter Einschaltung zentraler Beschaf -
fungsstellen.

b) Bei größeren Objekten sind Vergleichs -
angebote einzuholen und die Gründe für
die getroffene Wahl festzuhalten.

c) Soll aufgrund neuer Erkenntnisse anstel-
le des bewilligten ein anderes Gerät erwor-
ben werden, so bedarf dies der vorherigen
Einwilligung der Stiftung. Diese ist ent-
behrlich, wenn lediglich ein Gerät anderer
Ausführung beschafft wird. In jedem Fall
sind die Grenzen der Nr. 3 zu beachten.

d) Die Beschaffung von Geräten bzw. von
umfangreicher Literatur in den letzten drei
Monaten vor dem Ende des Projekts bedarf
der vorherigen Einwilligung der Stiftung.

e) Zu den vorstehenden Punkten ist im Ver -
wendungsnachweis bzw. im Schlussbericht  
zu berichten.

(2) Der Bewilligungsempfänger hat die sachge-
mäße Nutzung, Unterbringung und Wartung
der Geräte sowie deren Versicherung sicher  -
zu stellen. Die Stiftung übernimmt keine laufen-
den Kosten (etwa für Energiever brauch, Ver si -
che rungen, Wartung, Reparaturen, Ersatzteile).

(3) Die Geräte sollen auch anderen wissen-
schaftlichen Einrichtungen zur Verfügung
 stehen, soweit der Bewilligungszweck dadurch
nicht beeinträchtigt wird.

7. Eigentumsregelung bei beweglichen Sachen
(1) Bewegliche Sachen (Geräte, Bücher, Kraft -
fahrzeuge usw.), die mit den bewilligten Mitteln
erworben werden, gehen in das Eigentum des
Bewilligungsempfängers über. Wechselt ein
am Projekt verantwortlich Beteiligter zu einer
anderen Einrichtung, erwartet die Stiftung,
dass die Geräte an die neue Einrichtung mit-
genommen werden können. Die Stiftung
behält sich vor, in diesen Fällen oder aus an -
derem wichtigen Grund die Übereignung auf
eine von ihr benannte Stelle oder auf sich zu
verlangen. 

(2) Die Sachen sind in Bestandsverzeichnisse
aufzunehmen, soweit es sich nicht um Ver -
brauchsmaterial oder Kleinstgeräte handelt.
Größere Objekte sind mit einem gut sichtba-
ren Hinweis (Aufschrift, Tafel, Stempel auf druck)
zu versehen, dass sie aus Mitteln der Volkswa -
genStiftung beschafft sind. Aus Stiftungs mit -
teln beschaffte Literatur soll mit einem ent-
sprechenden Exlibris gekennzeichnet werden.
(Hinweisschilder und Exlibris können mit der
gegebenenfalls beigefügten Bestellkarte an -
gefordert werden.)

(3) Der Bewilligungsempfänger kann die
Sachen veräußern, wenn sie für den Bewil  -
li gungszweck nicht mehr benötigt werden
oder nicht mehr zu verwenden sind. Der Ver -
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äuße rungserlös ist an die Stiftung abzuführen,
sofern er nicht im Rahmen des Bewilligungs -
zwecks oder, wenn dieser erfüllt ist, für andere
wissenschaftliche Zwecke benötigt wird.

(4) Für aus dem Veräußerungserlös erworbene
Sachen gelten die vorstehenden Regelungen
entsprechend.

(5) Bei einem Erwerb von beweglichen Sachen,
die mit dem Grund und Boden fest verbunden
(wesentliche Bestandteile) werden, gelten die
nachstehend zu Nr. 8 genannten Regelungen.

8. Eigentumsregelung bei Grundstücken
und Gebäuden
(1) Der Bewilligungsempfänger wird Eigen -
tümer der Grundstücke und Gebäude, die mit
den be willigten Mitteln erworben oder errich-
tet werden. Er hat bei einer Zweckentfrem -
dung (Abweichung von der im Bewilligungs -
schreiben unter Bezug auf die Bewilligungs -
grundlage festgelegten Zweckbestimmung)
der Stiftung den Teil des  Verkehrswertes zu
erstatten, der ihrem Zuschuss im Verhältnis zu
den Gesamtgestehungskosten entspricht. Bei
einem Verkauf zu einem über dem Verkehr s -
wert liegenden Preis tritt der Verkaufs erlös an
die Stelle des Verkehrswertes.

(2) Außer bei Hochschulen und anderen
öffentlich-rechtlichen Einrichtungen ist der
Ausgleichsanspruch nach (1) in Höhe des
bewilligten Zuschusses durch Eintragung
einer Belastung im Grundbuch zu sichern.

(3) Grundstücke und Gebäude sind an geeigne-
ter Stelle mit einem deutlichen Hinweis (Auf -
schrift, Tafel) zu versehen, dass sie mit Mitteln
der Stiftung erworben oder errichtet worden
sind.

(4) Entsprechendes gilt bei einem Erwerb von
grundstücksgleichen Rechten.

9. Publikationskosten
Die Stiftung bezuschusst neben den herkömm  -
lichen Publikationen von Büchern oder in
Zeitschriften auch digitale Veröffentlichungen
(zum Beispiel CD-ROM, DVD, open access). Zu
diesem Zweck kann die Stiftung nach Anfor -
derung und Schätzung der voraussichtlich
 entstehenden Kosten durch den Bewilligungs -
empfänger pauschal einen angemessenen
Betrag zur Verfügung stellen. Der Stiftung ist
bei Erscheinen ein Beleg exemplar und im
Rahmen der Verwendungsprüfung die Schluss -
abrechnung vorzulegen. 

C. Verwendungsnachweis, Berichte, 
Veröffentlichungen

10. Rechnerischer Nachweis
(1) Der Nachweis über die Verwendung der
Mittel ist umgehend nach Abschluss der För -
dermaßnahme zu erbringen. Auf Anfor derung
sind auch Teilabrechnungen zu erstellen. 

(2) Bei Vorhaben, die von der Stiftung nur zum
Teil finanziert werden, hat der Nachweis eine
Übersicht über die gesamten Ausgaben und
Deckungsmittel für das Vorhaben zu enthalten.

(3) Die abgerechneten Einnahmen und Aus -
ga ben müssen durch prüffähige Unterlagen
belegt sein. Die Belege oder Belegkopien sind
für eine Prüfung bereitzuhalten, aber erst auf-
grund besonderer Anforderung an die Stif tung
zu senden.

(4) Die Stiftung behält sich vor, den Nachweis
an Ort und Stelle zu prüfen oder prüfen zu las-
sen.

11. Berichte
(1) Bei Vorhaben, die zwei Jahre oder länger
dauern, erwartet die Stiftung jährliche
Zwischenberichte.

(2) Der Stiftung ist umgehend nach Abschluss  
des Vorhabens ein Schlussbericht vorzulegen. 



Die Hinweise zur Erstellung von Zwischen-
und  Schlussberichten sind zu beachten.

(3) Über diese Berichtspflichten hinaus ist der
Bewilligungsempfänger gehalten, die Stiftung
unaufgefordert über Ereignisse zu unterrich-
ten, die das Vorhaben wesentlich beeinflussen.
Das gilt insbesondere, wenn die Voraus setzun -
gen für die Durchführung des Vorhabens oder
dessen Ziele gefährdet erscheinen.

12. Veröffentlichungen
(1) Grundsätzlich sind alle Publikationen mit
dem Vermerk zu versehen: „Gefördert von der
VolkswagenStiftung“ beziehungsweise „Funded
by Volkswagen Foundation“. Ein entsprechen-
der Hinweis ist auch in Einladungen, Program -
men (bei geförderten wissenschaftlichen
Veranstaltungen) oder Presseverlautbarungen
anzubringen.

(2) Die Stiftung erwartet, dass die Ergebnisse
der von ihr geförderten Vorhaben der Öffent-
lichkeit nicht nur über die herkömmlichen
Printmedien, sondern auch über Open-Access-
Publikationen zugänglich gemacht werden.
Die am Projekt beteiligten Wissenschaftler
sollten sich daher in den Verlagsverträgen mit
den Printmedien in jedem Fall ein Verwer tungs -
recht zur elektronischen Publikation ihrer
Forschungsergebnisse zwecks entgeltfreier
öffentlicher Nutzung fest und dauerhaft vor-
behalten. Dabei können disziplinenspezifisch
Karenzzeiten von in der Regel sechs bis zwölf
Monaten vereinbart werden, vor deren Ablauf
das Einstellen bereits publizierter Forschungs -
ergebnisse in disziplinenspezifische elektro -
nische Archive untersagt ist.

(3) Die Stiftung setzt entsprechend den Regeln
guter wissenschaftlicher Praxis voraus, dass
Veröffentlichungs- sowie Verwertungs- und
Nutzungsrechte in Bezug auf urheberrechtlich
geschützte Forschungsergebnisse vor Projekt -
beginn zwischen den Beteiligten geklärt wer-
den.

(4) Die Stiftung bittet sicherzustellen, dass  
sie alsbald ein Belegexemplar jeder Veröffent -
lichung erhält.

(5) Die Stiftung bittet ferner, Forschungs be -
rich te und ähnliche nicht über den Buch han -
del erhält liche Veröffentlichungen, die aus
dem geförderten Vorhaben hervorgehen, in je
einem Exemplar zu überlassen

– dem Fachinformationssystem bezie-
hungsweise der überregionalen Schwer -
punktbibliothek  (zentrale Fachbibliothek,
Sondersammelgebietsbibliothek), die
jeweils zuständig sind,

– der „Spezialsammlung deutsche
For schungs berichte“ an der Technischen
Informationsbibliothek Hannover,
Welfen garten 1 B, 30167 Hannover
(www.tib.uni-hannover.de), sowie

– der zuständigen Hochschulbibliothek.

13. Öffentlichkeitsarbeit
Die VolkswagenStiftung legt Wert darauf, dass
der Bewilligungsempfänger das von der Stif -
tung geförderte Vorhaben durch eine aktive
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kommuni-
ziert. Alle das Projekt betreffenden öffentlich-
keitswirksamen Aktivitäten müssen einen
Hinweis auf die Förderung durch die Volks -
wagenStiftung enthalten – wo möglich unter
Einbeziehung des Stiftungs logos. Alle umfang-
reicheren Aktivitäten sollten rechtzeitig mit
PR-Verantwortlichen der Stiftung abgestimmt
werden; grundsätzlich soll das PR-Referat über
sämtliche öffentlichkeitswirksamen Aktivi tä -
ten, die das geförderte Projekt betreffen, infor-
miert werden.

Die VolkswagenStiftung behält sich vor, das
Vorhaben des Bewilligungs em pfängers und
die eigene Förderentscheidung selbst an die
Öffentlichkeit zu bringen. Zu diesem Zweck
ist der Stiftung auf Wunsch durch den Bewilli -
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gungsempfänger zeitnah aussagefähiges Text-
und Bildmaterial zur Verfügung zu stellen.

D. Sonstiges

14. Rücknahme, Widerruf, Einstellung
(1) Die Stiftung kann die Bewilligung zurück -
nehmen, wenn diese innerhalb von zwei
Jahren (ab Datum des Bewilligungsschreibens)
nicht wenigs tens teilweise in Anspruch
genommen worden ist.

(2) Die Stiftung behält sich den Widerruf der
Bewilligung und die Rückforderung gezahlter
Fördermittel vor, wenn Bewilligungs grund -
sätze oder zusätzlich mitgeteilte besondere
Bedingungen nicht beachtet werden; insbe-
sondere wenn die Bewilligung auf unkorrek-
ten Angaben beruht, Mittel nicht zweckent-
sprechend verwendet  werden oder die
Verwendung der Mittel nicht nachgewiesen
wird.

(3) Die Stiftung behält sich ferner vor, die För -
derung eines Vorhabens aus wichtigem Grund
einzustellen. Gleiches gilt, wenn wesentliche
Voraussetzungen für die Durchführung des
Vorhabens weggefallen sind oder die Ziele des
Vorhabens nicht mehr erreichbar erscheinen.  
Die Abwicklung der vom Bewilligungs em -
pfän ger eingegangenen Verpflichtungen ist
zum gegebenen Zeitpunkt zwischen diesem
und der Stiftung durch besondere Verein ba -
rung zu regeln.

(4) Um Zinsverluste auszugleichen, kann die
Stiftung für die Zeit der Auszahlung der Mittel
bis zur Rücküberweisung Zinsen nach Maß -
gabe des gesetzlichen Zinssatzes verlangen.

15. Schutzbestimmungen, Haftungsausschluss
(1) Der Bewilligungsempfänger ist verantwort-
lich für die Einhaltung einschlägiger gesetz -
licher Bestimmungen, behördlicher An ord  nun -
gen und von Sicherheits- und Unfall verhü tungs -

vorschriften (auch in Betriebs an lei tun gen für
Geräte). Er verpflichtet sich, Regeln und Kon -
ventionen einzuhalten, die in bestimmten
Forschungsgebieten gelten (zum Beispiel die
Deklaration von Helsinki über die Planung
und Durchführung von medizinischen und
 klinischen Versuchen am Menschen) oder 
– wie Regeln guter wissenschaftlicher Praxis 
– als Standard angesehen werden.

(2) Die Stiftung steht nicht für Schäden ein, die
aus der Durchführung des geförderten Vor ha -
bens entstehen. Sollte sie für solche Schäden
haftbar gemacht werden, hält der Bewilli gungs -
empfänger sie schadlos.

16. Beteiligung an einem wirtschaftlichen Erfolg
(1) Die Stiftung setzt voraus, dass entsprechend
den Vorschriften des Arbeitnehmererfindungs -
gesetzes die Verwertung von im Rahmen des
Forschungsprojekts gegebenenfalls zu erwar-
tenden Erfindungen vor Projektbeginn geklärt
wird. 

(2) Ergeben sich unmittelbar aus dem geför-
derten Vorhaben wirtschaftliche Gewinne,
Kostenerstattungen oder andere Erträge (ein-
schließlich solcher aus Schutzrechten) – jedoch
jeweils ohne Gegenrechnung von Aufwen -
dungen –, so ist das der Stiftung unverzüglich
mitzuteilen.

(3) Die Stiftung kann aus solchen Erträgen
die Rückzahlung ihrer Bewilligung zuzüglich
angemessener Zinsen oder eine angemessene
Beteiligung verlangen.

(4) Für Einnahmen aus Publikationen (Vorträ -
gen, Aufsätzen, Büchern) gilt das nur, wenn
es das Bewilligungsschreiben oder zusätzlich
mitgeteilte Bewilligungsbedingungen aus-
drücklich bestimmen.

(5) Die Stiftung übernimmt grundsätzlich
keine Kosten für das Verfahren, ein Patent
anzumelden oder ein Recht zu schützen.



Ihre Ansprechpartner in der Geschäftsstelle
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Telefon 05 11/83 81-0

Generalsekretär

Büro des Generalsekretärs

• Rechtsangelegenheiten,
Zusammenarbeit mit Stiftungen und Verbänden

• Referentin des Generalsekretärs,
Kuratoriumsangelegenheiten, Zusammenarbeit 
mit Wissenschaftsorganisationen und Hochschulen

Evaluation, Interne Revision, Verwendungsprüfung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

• Förderinitiative Wissenschaft – Öffentlichkeit – Gesellschaft

Finanzen und Verwaltung

Vermögensverwaltung

Geschäftsleitung Henning Otto /-219
Assistenz: Sybille Laas /-229

Verantwortungsbereich

• Finanz- und Rechnungswesen, Controlling Sibylle Mitscherling /-269
Assistenz: Gabriele Darge /-268

• Personalwesen und Zentrale Dienste Christina Fallnacker /-220
Assistenz: Claudia Kruse /-371

• Informations- und Kommunikationssysteme Michael Maaß /-366

Geschäftsleitung Dieter Lehmann /-351
Assistenz: Marion Peiß /-352

Verantwortungsbereich

• Aktien Carolin Bensch /-354

• Verzinsliche Wertpapiere, Cashmanagement Dr. Andreas Bodemer /-239 

• Immobilien Dr. Martina Pörschke /-365

Dr. Wilhelm Krull /-215
Assistenz: Annemarie Batschko-Rühmann /-225

Claudia Behrens /-225

Anja Stanitzke /-240
Assistenz: Bettina Seeliger /-200

Antje Robrecht /-211 
Assistenz: Susanne Grabner /-221 

Dr. Uta Saß /-331
Assistenz: Margot Jädick-Jäckel /-206

Sabine Zimmerling /-205

Dr. Christian Jung /-380
Assistenz: Birgit Rosengart-Kamburis /-381



Ihre Ansprechpartner für die Förderinitiativen

Geschäftsleitung

Förderinitiativen 

• Neue konzeptionelle Ansätze zur Modellierung
und Simulation komplexer Systeme

Fachgebiet: Physik

• Integration molekularer Komponenten in funktionale
makroskopische Systeme

• Niedersächsisches Vorab (Abt. I)

Fachgebiete: Ingenieurwissenschaften, Mathematik

• Lichtenberg-Professuren (Abt. I)

• Hochschule der Zukunft

Fachgebiete: Chemie, Biochemie

• Wissen für morgen – Kooperative Forschungsvorhaben
im sub-saharischen Afrika (Abt. I)

• Symposien und Sommerschulen (Grundsatzfragen)

Fachgebiete: Geowissenschaften, Umweltwissenschaften (Abt. I)

• Evolutionsbiologie

• European Platform for Life Sciences, Mind Sciences,
and the Humanities (Abt. I)

• Wissenschaft – Öffentlichkeit – Gesellschaft (Abt. I)

Fachgebiete: Biomedizin, Neurowissenschaften

• Zwischen Europa und Orient –
Mittelasien/Kaukasus im Fokus der Wissenschaft (Abt. I)

• Forschung in Museen (Abt. I)

Fachgebiete: Pflanzenbiologie, Zoologie

Dr. Indra Willms-Hoff /-285 
Assistenz: Sylvia Vogler /-286

Dr. Ulrike Bischler /-350
Assistenz: Jennifer Wundenberg /-248

Dr. Franz Dettenwanger /-217 
Assistenz: Petra Akrami /-372

Dr. Anja Fließ /-374 
Assistenz: Regina Buch /-388

Dr. Detlef Hanne /-389 
Assistenz: Stefanie Karguth /-227

Dr. Henrike Hartmann /-376 
Assistenz: Meike Brauer /-375

Dr. Matthias Nöllenburg /-290 
Assistenz: Daniela Basse /-291

Natur- und Ingenieurwissenschaften, Medizin

Telefon 05 11/83 81-0

Stand: Juni 2009



Geschäftsleitung

Förderinitiativen 

• Deutsch plus – Wissenschaft ist mehrsprachig

• Wissenschaft – Öffentlichkeit – Gesellschaft (Abt. II)

• European Platform for Life Sciences, Mind Sciences, and the Humanities (Abt. II)

Fachgebiete: Philosophie, Psychologie, Theologie

• Schumpeter-Fellowships

• Niedersächsisches Vorab (Abt. II)

Fachgebiete: Rechtswissenschaften, Pädagogik,
Umweltwissenschaften (Abt. II)

• Zwischen Europa und Orient –
Mittelasien/Kaukasus im Fokus der Wissenschaft (Abt. II)

Fachgebiet: Geschichte

• Zukunftsfragen der Gesellschaft – Analyse, Beratung
und Kommunikation zwischen Wissenschaft und Praxis

Fachgebiete: Politikwissenschaft, Wirtschaftswissenschaften,
Forst- und Agrarwissenschaften

• Schlüsselthemen der Geisteswissenschaften – Programm zur
Förderung fachübergreifender und internationaler Zusammenarbeit

• Dokumentation bedrohter Sprachen

Fachgebiete: Europäische Sprachen und Literaturen, Kunst- und
Musik wissenschaft, Kommunikations- und Medienwissenschaften

• Pro Geisteswissenschaften

• Lichtenberg-Professuren (Abt. II)

• Fellowships für Postdoktoranden und -doktorandinnen aus den
Geisteswissenschaften am Humanities Center der Harvard University

Fachgebiete: Geografie, Soziologie, Architektur, Städtebau, Landesplanung

• Forschung in Museen (Abt. II)

• Wissen für morgen – Kooperative Forschungsvorhaben
im sub-saharischen Afrika (Abt. II)

Fachgebiete: Völkerkunde, Volkskunde,
Alte und außereuropäische Sprachen und Kulturen

Prof. Dr. Axel Horstmann /-214 
Assistenz: Monika Nesper /-224

Thomas Brunotte, M. Phil. /-297 
Assistenz: Silvia Birck /-246

Prof. Dr. Hagen Hof /-256 
Assistenz: Simone Künnecke /-255

Dr. Wolfgang Levermann /-212 
Assistenz: Susanne Klinge /-384

Dr. Alfred Schmidt /-237
Assistenz: Katja Hawner /-208

Christine Schmiedeskamp /-236

Dr. Vera Szöllösi-Brenig /-218 
Assistenz: Kerstin Krüger /-232

Dr. Gudrun Tegeder /-289 
Assistenz: Marion Brunk /-226

Dr. Adelheid Wessler /-276
Assistenz: Ute Steinert /-341

Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, Niedersächsisches Vorab

Stand: Juni 2009



CD-ROM

Eine CD-ROM, die den Jahresbericht 2008 und ergän-
zend die Übersicht der  Bewilligungen des Jahres 2008
sowie die Publikationsliste enthält, kann bei der Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung (rosengart-kam-
buris@volkswagenstiftung.de) angefordert werden.
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